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Vierteljährlicher Abonnements Preis
fur Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 221 Sgr. Durch die reſp.

Peſt Anſtalten überall nur
26 Sgr.

Halliſche
für Stadt 7

Der Conrie

Jn der Expedition des Louriers.

Jnſerate für den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in der
Buchhandlung von H. Kirchner,

O Unuiverfſitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.
Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchhandlung, Breite

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg.

Halle, Donnerstag den 14. Juni
e Beilage.Hierzu ein
De C

Bekanntmachung.
Wie heftig die Cholera in neuerer Zeit bei uns auch auf-

getreten iſt, ſo haben Gerüchte die Zahl deren Opfer doch hier,
wie auswärts oftmals ſehr übertrieben. Um dem entgegenzu-
treten, werden wir fur jetzt wöchentlich einige Male aus den
amtlichen Regiſtern mittheilen, wie viel Sterbefalle durch jene
Krankheit täglich vorgekommen. Bis heute Abend ſind deren
zwar 47 Fälle angemeldet, davon aber bereits

1 Perſon am 10. Juni,
25 Perſonen am 11. Juni, und

21 heutegeſtorben.
Obwohl nach der Aeußerung mehrerer Aerzte die Erkran-

kungen ſich jetzt vermindern ſollen, demnach die Epidemie im
Abnehmen zu ſein ſcheint, ſo können wir doch nicht umhin wie-
derholt und dringend vor Erkaältung der Haut oder des Ma-
gens zu warnen, ſo wie vor dem Genuſſe unverdaulicher oder
den Magen beſchwerender Speiſen und Getränke, wozu jetzt na
mentlich unreifes Obſt, ſchlechter Rothwein u. ſ. w. zu rechnen
ſind. Jn den meiſten Fällen hat ſich herausgeſtellt, daß Er-
krankungen durch mangelnde Vorſicht hervorgerufen und dann
deshalb tödtlich geworden ſind, weil nicht bei dem erſten Un-
wohlſein beſonders wenn es im Durchfall beſtand ſchleu-
nige ärztliche Hülfe gebraucht worden iſt.

Halle, den 12. Juni 1849.
Die Sanitäts-Commiſſion.
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Dentſchiand.
Berlin, d. 11. Juni. Die Stadtverordneten -Verſamm-

lung hatte heute eine ſehr lange und heftige Sitzung auf wel-
che wir in unſerer nächſten Nummer ſpezieller zurückkommen
werden, in Betreff der Einführung einer Einkommenſteuer. Das
Reſultat derſelben war, daß die Verſammlung beſchloß, gegen
die vom Miniſterium projektirte Einführung einer Einkommen-
ſteuer, für Berlin zu proteſtiren, und um Beibehaltung der
Mahl- und Schlachtſteuer zu petitioniren.

Der in mehreren Zeitungen gemeldete Austritt des Ober-
präſidenten v. Auerswald aus dem Staatsdienſt iſt, wie wir
aus ſicherer Mittheilung erfahren, nicht erfolgt. Ein Gichtübel,

an welchem Hr. v. A. ſchon ſeit lange leidet, hat ihn vielmehr
beſtimmt, ſich mit unbeſtimmtem Urlaub nach Karlsbad zu be-
geben. Seine Erſetzung durch Hrn. Flottwell ſoll er ſelbſt ge-
wünſcht haben.

Berlin, d. 13. Juni. Se. Königl. Hoheit der Prinz
Friedrich Karl iſt in die Rheinprovinz von hier abgereiſt.
Se. Excellenz der General- Lieutenant und kommandirende Ge-
neral des Zten Armee-Corps, von Weyrach, iſt von Teplitz
hier angekommen.

Erfurt, d. 9. Juni. Jn dieſen Tagen wurden von hier
unſere November -Gefangenen unter Militär-Eskorte nach Lich-
tenberg und Halle transportirt andere Gefangene werden bald
folgen denn es iſt hier beſchloſſen, ſammtliche Tumultuanten
der Novembertage, deren Strafmaß ſich von 8 Monaten bis
auf 20 Jahre Freiheitsſtrafe erſtreckt, außerhalb unſerer Stadt
unterzubringen. Der Ex-Deputirte Krackrügge hat un-
ſere Stadt verlaſſen. Die Truppenmarſche durch unſere
Stadt dauern noch immer fort. Es ſollen binnen drei Wochen
etwa 70,000 Mann preußiſcher Militärs durch unſere Stadt
ſüdweſtwärts weiter marſchirt ſein. Die Thüringer haben ihre
Drohung, die preußiſchen Truppen nicht durch ihr Territorium
zu laſſen, wohlweislich nicht ausgeführt.

Die Cholera hat ſich auch in unſerer Stadt, ſowie in
Mühlhauſen und in der Gegend Langenſalza's eingefunden, doch
aber tritt ſie ſehr milde auf; in drei Wochen hat ſie von un-
ſerer Bevölkerung nur zwoölf Opfer gefordert.

Frankfurt a. M., d. 10. Juni. Die O. -P. A. Ztg.
enthält folgenden

Aufruf an das badiſche Volk.
Zur Bezwingung des Aufruhrs, welcher in Baden gegen die ver

faſſungsmäßige Landesregierung und gegen die Reichsgewalt in Waffen
ſteht, iſt die erforderliche Streitmacht zuſammengezvgen worden, und
ſteht im Begriffe, in das Großherzogthum einzurücken. Die Maßre-
geln der Strenge, welche den Einmarſch der Truppen begleiten müſſen,
werden von den zuſtändigen Behörden verkündigt und unnachſichtlich
vollzogen werden. Einwohner Badens! Meiner Pflicht, dem Geſetze
Kraft zu verleihen werde ich genügen. Aber als Hüter des Friedens
und Freund des Vaterlandes hege ich zugleich den ſehnlichen Wunſch,
für eine friedliche Mahnung Gehör bei euch zu finden. Das öffentliche
Urtheil hat ſich bereits ſo entſchieden gegen die Bewegung in Baden
und der Rheinpfalz ausgeſprochen daß ich, wenn ich die im badiſchen
Volke verbreitete Geſittung und Bildung mit dem offenkundigen Cha
rakter dieſer verwerflichen und haltloſen Bewegung vergleiche, die Hoff
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vinß nicht aufgeben kann, durch eine Berufung an das Gefühl und die
iEinſicht der Bürger Badens zur Verhütung unermeßlichen Unglücks

beizutragen. Es bedarf nur einer Erſtarkung der eigenen edleren Kräfte
Badens, um dem bevorſtehenden unnatürlichen Kampfe zuvorzukommen,
oder doch die Reihen der Empörung auf die Wenigen zu beſchränken,
die auf dem Boden Deutſchlands nicht heimiſch ſind oder ſich die Bahn
des Rechtes und der Ehre ohne Rückkehr verſchloſſen haben. Badener!
Jhr könnt nicht vergeſſen haben daß nicht der geſetzlich ausgeſprochene
Wille der Mehrheit, ſondern das Machtgebot zuſammengeraffter Volks
haufen den unglückſeligen Zuſtand verſchuldet, in welchen Baden und
die Rheinpfalz verſetzt ſind. Euer Glück hängt davon ab, daß dem
Ruin eures Wohlſtandes ungeſäumt Einhalt geſchehe; eure Ehre for-
dert, daß euer ſonſt ſo freies und geſegnetes Land den Völkern Deutſch
lands nicht länger ein drohendes Bild des Verfalls und der Zerrüttung
vor Augen ſtelle. Der Urſprung des badiſchen Aufſtandes entbehrt
eben ſo ſehr jedes ſittlichen Grundes wie die Handlungen ſeiner Füh-
rer. Keine bürgerliche Freiheit, kein vaterländiſches Jntereſſe war in
Baden bedroht. Die Bewegung bedurfte der heuchleriſchen Larve des
Kampfes für die Reichsverfaſſung, damit ſie nicht als ſinnlos und ver
brecheriſch ſelbſt von den Verblendetſten durchſchaut werde. Statt aber
die Reichsverfaſſung zu fördern, bilden im Gegentheile die maßloſen
Uebertreibungen in Baden und der Rheinpfalz das gefährlichſte der
Hinderniſſe, welche gegenwärtig noch, zum gerechten Schmerze aller
Vaterlandsfreunde, dem großen Ziele einer des deutſchen Volkes wür-
digen Neugeſtaltung Deutſchlands entgegenſtehen. Mit Schaam und
Trauer muß jeder Deutſche, der ein Herz für ſein Volk hat, ſich von
der Erfahrung abwenden, daß nicht äußere Feinde, ſondern deutſche
Volksſtämme am Untergange der theuerſten Hoffnungen des Vaterlan-
des arbeiten. Viele eurer jetzigen Gewalthaber, die das Wort Freiheit
im Munde führen, kennen freilich kein Vaterland. Aber das beſſere
Bewußtſein des Volkes trennt das Vaterland nicht von der Freiheit,
und die Söhne Badens werden fühlen, daß es ſchmählich iſt, einer
Schaar anzugehören, deren Führer ſich nicht ſcheuen in einem innern
Verfaſſungsſtreite die Hilfe der Fremden anzurufen. Nie und nimmer
darf eine ſolche Schaar es wagen, ſich ein Freiheitsheer zu nennen
die Entrüſtung wird dieſer Lüge ihr Recht widerfahren laſ
ſen. adener! ich vertraue feſt darauf daß das Volksgewiſſen wohl
übertäubt, aber nicht auf lange unterdrückt werden kann. Hört auf
ſeine Stimme mehr als auf den Ruf ehrgeiziger Volksſchmeichler! Ganz
Deutſchland erwartet von euch die Rückkehr zu den politiſchen Tugen
den der Mäßigung und des Rechtsſinnes, ohne welche kein Fortſchritt
gelingen, und der Preis der Anſtrengungen und Leiden des letzten Jah
res nicht gewonnen werden kann. Das deutſche Heer, das euern Bo
den betritt, wird die Sicherheit des Reiches ſchirmen, und euch die ver
faſſungsmäßige Herrſchaft eures gütigen Fürſten, die Wohlthaten des

r der echten Freiheit r Jch beſchwöre euch,
ördert die unblutige Erreichung dieſes Zwecks vereinigt eure Kraäfte,

um das Unglück und die Schmach des Bürgerkriegs von eurer Heimath
abzuwenden.

Gegeben zu Frankfurt, d. 10. Juni 1849.
Der Reichsverweſer Erzherzog Johann.

Der Präſident des Reichsminiſteriums
Wittgenſtein.

Frankfurt a. M., d. 10. Juni. Wie wir aus guter
Quelle vernehmen (ſchreibt die OPA.-Zig.) hat der Miniſter
Präſident des Reichsminiſterrathes in Betreff der Verlegung der
Nationalverſammlung nach Stuttgart und des von derſelben
dort wegen Einſetzung einer Regentſchaft für Deutſchland ge
faßten Beſchluſſes eine Note an das koönigl. wurttembergiſche
Geſammtminiſterium erlaſſen, welche wir im Stande ſind, dem
Wortlaut nach hiermit folgen zu laſſen
„Der Präſident des Reichsminiſterrathes an das königlich württembergiſche

Geſammtminiſterium zu Stuttgart.
„„Gelegentlich einer von den Bevollmächtigten mehrerer Regierungen

an das Reichsminiſterium gerichteten Anfrage hatte der unterzeichnete Prä
ſident des Reichsminiſteriums die Ehre, zu erklären daß das Reichsmini-
ſterium die Befugniß der Nationalverſammlung zur Verlegung nach Stutt-
gart nicht anerkennen könne, da in den Bundesbeſchlüſſen vom 30. März
und 7. April v. J. Frankfurt ausdrücklich als Sitz der Nationalver
ſammlung bezeichnet iſt und eben deshalb, weil aus dieſen Beſchlüſſen die
legalen Befugniſſe derſelben entſpringen, dieſe nicht über ihre Quelle hin
ausgehen, und dahin führen können, letztere ſelbſt zu alteriren.

„IJnzwiſchen iſt die Sache in ein neues Stadium getreten: ein Theil
der ehemaligen Nationalverſammlung hat nicht nur jene Verlegung aus
geführt, ſondern auch unterm 6. d. M. in Stuttgart eine Regentſchaft ein
geſetzt, welche die Reichsverfaſſung mit Waffengewalt durchführen, die Be
ſchluſſe vollziehen und im übrigen die durch das Geſetz vom 28. Juni v. J.
der proviſoriſchen Centralgewalt übertragenen Befugniſſe ausüben ſoll.

„„Wie man auch über die Befugniſſe der ehemaligen Nationalverſamm-
lung urtheilen mag, darüber kann nicht der mindeſte Zweifel obwalten,
daß jener nach Stuttgart übergeſiedelte Theil hiermit den geſetzlichen Bo
den völlig verlaſſen, und den der offenen Anarchie betreten und die Re
gierung Sr. kaiſerlichen Hoh. des Reichsverweſers erfüllt, wenn auch mit
dem tiefſten Schmerze, nur eine ihr obliegende Pflicht, dieſes Verhalten
jenes Theils der ehemaligen Nationalverſammlung geradezu für ungeſetz
e und aufrühreriſch gegen die verfaſſungsmäßige Centralgewalt zu er

ären.
„Die Centralgewalt ſelbſt, berufen, die vollziehende Gewalt in allen,

die allgemeine Sicherheit und Wohlfahrt Deutſchlands betreffenden Ange-
legenheiten zu üben, kann nicht zugeben, daß neben ihr ein Organ ent-
ſtehe, welches mit frevelhafter Hand in ihre Befugniſſe eingreift. Jhre
Pflicht gebietet ihr, jedem derartigen verbrecheriſchen Beſtreben, mag es
ausgehen von wem es wolle, auf das Entſchiedenſte mit allen ihr zu Ge
bote ſtehenden Mitteln entgegen zu treten; ſie iſt hierbei der Mitwirkung
aller deutſchen Regierungen im Voraus verſichert, und zählt insbeſondere
auf die königl. württembergiſche Regierung, innerhalb deren Gebiet jene
aufrühreriſchen Beſtrebungen durch Einſetzung jener ſ. g. Regentſchaft zu
nächſt ans Licht getreten.

„„Die königl. württembergiſche Regierung wird, dies zweifelt der Un
terzeichnete nicht, ſchon vor Empfang dieſes die geeigneten Maßregeln
getroffen haben um jedes Auftreten jener ſ. g. Regentſchaft im Voraus
zu vereiteln. Auf alle Fälle aber richtet er Namens der proviſoriſchen
Centralgewalt das desfallſige ausdrückliche Anſinnen an dieſelbe und ver-
bindet damit die ausdrückliche Erklärung, daß die Centralgewalt, falls die
dortigen Mittel zur Ausführung dieſes Anſinnens nicht hinreichen ſollten,
ſofort das Erforderliche anordnen wird.

„Einer möglichſt beſchleunigten Rückäußerung glaubt der Unterzeich-
nete bei der Dringlichkeit der Lage entgegenſehen zu dürfen.

Frankfurt a. M. den 9. Juni 1849.
„„gez. Wittgenſtein.“

Stuttgart, d. 7. Juni. Jn Betreff der Verhaftung
von Fickler und Sreinmetz, wovon die erſtere hier und die
letztere in Ludwigsburg ſtattgefunden hat, vernimmt man, daß
der Unterſuchungsrichter auf Freigebung angetragen hat, daß
aber der Criminalſenat in Eßlingen hierauf nicht einging, ſon
dern einem andern Richter die Unterſuchung übertragen rat.

Stuttgart, d. 8. Juni. Eine neue Bewegung in Würt-
temberg ſcheint vor der Thure. Die Plakate fliegen ihr als
Sturmvöögel voraus. Heute finden wir deren vier an den Ecken
der Straßen von Stuttgart. Nr. 1 zeigt den Mitgliedern der
Nationalverſammlung an, daß die heute früh 9 Uhr anberaumte
Sitzung nicht ſtattfinden kann. Der einfache Grund iſt der,
daß die zweite hieſige Kammer, welche ihr Local eingeraumt
hatte, daſſelbe ſchon wieder ſelbſt in Anſpruch nimmt. Dieſe
Kammer tritt ſoeben zu einer Berathung zuſammen, deren
Ausgang unzweifelhaft ein Vertrauensvotum für Romer
und ein Mißtrauensvotum fur die Reichsregentſchaft bringen
dürfte. Der Sturz des Miniſteriums Romer ſollte man
ihn beabſichtigen wurde hier ſofort den Kampf und wahr-
ſcheinlich den Sieg der „Römer“ zum Ergebniß haben. Dahin
deutet Nr. 2 der Plakate an unſern Ecken. Es iſt dies eine
Aufforderung der hieſigen Bürgergeſellſchaft zur Unterzeichnung
einer Vertrauensadreſſe für das Miniſterium Romer. Heute
fruh nahm ich ein ſolches Plakat, welches faſt ganz herabgeriſ-
ſen, völlig herunter, um es abzuſchreiben. Dies ware mir bei-
nahe uübel bekommen. Drei württemberger Bürger ſtürzten aus
ihren Verkaufslaäden auf mich los und entriſſen mir gewaltſam
das Plakat wieder mit dem Zuruf: „Das iſt ſchändlich! Sie
wollen unſere Sache abreißen!“ Jch machte daß ich fortkam.
Unter „ihrer Sache“ verſtehen ſie das Miniſterium Römer ge-
genüber der Reichsregentſchaft. Ueber die hieſigen Sympathieen
fur letztere läßt ſich wenig ſagen, und das heißt ſchon viel.
Jch hörte hier beſonders die Wahl Auguſt Becher's mißbilligen.
Auch Raveauyx ſcheint ſeit ſeiner Betheiligung an der politiſchen
Jnſurrektion in Baden hier an Sympathieen verloren zu haben.
Das letzte Plakat endlich ladet den Volksverein von Stuttgart
zu einer ſchleunigen Berathung über die Tagesfrage ein.

Abends 6 Uhr. Sitzung der Nationalverſamm-
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lung. Staatsrath Römer fehlt, er iſt krank.
ſchaft ſitzt an einem beſondern Tiſche. Man beginnt mit dem
Namensaufruf, welcher die beſchlußfähige Anzahl ergiebt. Schrift-
führer Reinſtein verlieſt Adreſſen, welche feſtes Anhangen an
die nach Stuttgart übergeſiedelte Nationalverſammlung entſchie-
den und warm ausſprechen. Sie ſind vom Volksverein aus
Stuttgart und aus Winnenden in Wuürttemberg. (Bravo.)
Froööbel erſtattet im Namen des Dreißigerausſchuſſes Bericht
über Anträge von Schoder, Junghanns und Umbſcheiden, die
Verhaltniſſe in Baden und der Pfalz betreffend der Ausſchuß
beantragt mit Rückſicht auf die veränderte Reichsregierungs-
form:

1) Baden wird gleich der baieriſchen Rheinpfalz unter den
Schutz des Reiches geſtellt.

2) Alle auf die Verhältniſſe dieſer Länder bezüglichen Anträge
gehen an die Regentſchaft zur Beruckſichtigung.

Fehrenbach erſtattet einen Bericht über einen Antrag von
Scharre: das Verbot, im fünfmeiligen Umkreis der National-
verſammlung Volksverſammlungen unter freiem Himmel halten
zu dürfen, wird aufgehoben. Der Ausſchuß beantragt, den
Antrag von Scharre anzunehmen. Die Verſammlung beſchließt
demgemäß ſofort ohne Diskuſſion. Vicepräſident Eiſenſtu ck
bringt noch einen Antrag des Dreißigerausſchuſſes, die Natio-
nalverſammlung moge beſchließen:

1) der ſeitherige Dreißigerausſchuß iſt aufgehoben
2) es wird durch die Nationalverſammlung ein Ausſchuß von

15 Mitgliedern nach relativer Stimmenmehrheit gewahlt,
welchem die Funktionen des Dreißigerausſchuſſes uübertra-
gen werden.

Wird ohne Diskuſſion ſofort angenommen. Die Dringlichkeit
der obigen Anträge des Dreißigerausſchuſſes (S. Fröbel) wird
hierauf erkannt und die Diskuſſion beginnt. Wigard ſpricht
dagegen. Schoder dafür mit einem Amendement. Letzterer
griff heftig das Miniſterium Römer an. Wuürth von Sigma-
ringen ſprach Unſinn. Poſtſchluß 7/, Uhr. J

Stuttgart, d. 9. Juni. Die Ständeverſammlung
hat ſoeben (7 Uhr) nach ſechsſtundiger Debatte mit 60 gegen
14 Stimmen den Antrag der Kommiſſionsmehrheit angenom-
men, wonach die Regierung und die Kammer ſich das Recht
wahrt, Beſchlüſſe der Reichsregentſchaft nur inſoweit zu voll
ziehen, als ſie der Reichs und Landesverfaſſung entſprechen und
ihr Vollzug dem Wohl und den Kräften des Landes entſpricht.
Dieſer Beſchluß iſt ein Vertrauensvotum für das Miniſterium
Roöomer. Von der Oppoſition haben 13 Mitglieder ſich des
Stimmens enthalten.

Karlsruhe, d. 9. Juni. Wie die geſtrige Freiburger
Zeitung berichtete, ſoll Brentano Willens ſein, den Großherzog
zurückzurufen oder falls dieſer nicht in ſeine Reſidenz zuruckkeh-
ren wolle, den Prinzen Friedrich als Landesſtatthalter einzu-
ſetzen, überhaupt Alles zu thun, um dem Lande die Fortſetzung
des Bürgerkrieges und eine feindliche Beſetzung zu erſparen.
Die hieſige Zeitung ſchweigt auch in ihrer heutigen Nummer
über die Vorfälle vom 6. und die zwiſchen Struve und Bren-
tano entſtandenen Conflicte. Die Karlsruher Zeitung neigt ſich
bekanntlich der ultrarothen Struve'ſchen Richtung zu, in ihren
Augen iſt Brentano Reactionaär.

Karlsruhe, d. 9. Juni. Die Abgg. Fehrenbach und
Metz ſind von der proviſoriſchen Regentſchaft fur Deutſchland
zu Reichscommiſſären für Baden ernannt worden und bereits
hier eingetroffen.

Karlsruhe, d. 10. Juni. Die Volksbewaffnung ſcheint
gar nicht zur Zufriedenheit der proviſoriſchen Regierung von ſtat
ken zu gehen, wie folgender Erlaß derſelben in der Karls-

3

Die Regent- ruher Zeitung (als deren Redakteur jetzt Paul Römiſch unter
zeichnet iſt) ergiebt:

Jn Anbetracht, daß nach eingegangenen Mittheilungen in einzelnen
Gemeinden des Landes auf Veranlaſſung regktionairer Beamten und Bür
germeiſter die Vurchführung der Volksbewaffnung erſten Aufgebots häufig
auf Widerſtand ſtößt, und man dadurch genöthigt iſt, Exekutionstruppen
anzuwenden, ſieht ſich die proviſoriſche Regierung veranlaßt, zu verordnen:
1) Jeder Widerſtand gegen die Durchführung der Volksbewaffnung, inſo
fern er nicht ſchon den Charakter der Widerſetzlichkeit angenommen hat
und deshalb unter die Beſtimmungen des Kriegsgefetzes fällt, wird mit
Exekutionstruppen beſtraft. 2) Die Koſten der Exekutionstruppen bezahlt
die Gemeinde in der Art, daß die Truppen außer unentgeltlicher Verpfle
gung noch pr. Mann 30 Kreuzer täglich erhalten. Der betreffenden Ge
meinde bleibt das Recht, die Koſten auf die Widerſpänſtigen auszuſchlagen.
Karlsruhe, am 8. Juni 1849.

Kaſſel, d. 10. Juni. Am 2. Juni begab ſich eine De
putation des hieſigen Vereins für Volksrechte zum Vorſtand
des Miniſteriums des Jnnern, Staatsrath Eberhard, um bei
demſelben wegen der Stellung, welche die kurheſſiſche Regierung
dem neuen Verfaſſungsentwurfe der drei verbündeten Könige
gegenüber einnehmen wurde, um Auskunft zu bitten und bei
dieſer Gelegenheit die Wünſche des Vereins hinſichtlich der Be
eidigung des kurheſſiſchen Volks auf die deutſche Verfaſſung und
alsbaldige Einberufung der Ständeverſammlung vorzutragen.
Wie uns berichtet worden, hätte Staatsrath Eberhard der De-
putation im Weſentlichen geaäußert: Obwohl er hinſichtlich der
Stellung der kurheſſiſchen Regierung zu jenem Verfaſſungsent-
wurfe eine amtliche Erklarung nicht zu geben in dem Falle ſei,
ſo glaube er doch annehmen zu dürfen, daß die Regierung auf
dem bisherigen Standpunkte des Feſthaltens an der frankfurter
Verfaſſung vom 28. März auch ferner verharren, und daß ſie
keinenfalls ohne Einvernehmen mit der Standeverſammlung ei-
nen entſcheidenden Schritt thun werde der Zuſammentritt der
ſelben werde aber wegen der Langſamkeit, mit welcher die Wah
len im Lande vorſchreiten, nicht vor zwei bis drei Wochen er-
folgen können die Beeidigung auf die Reichsverfaſſung könne
aber nur im Vereine mit den 28 verfaſſungsgetreuen Regierun-
gen als angemeſſen erkannt werden. Auf die Frage endlich, ob
in dieſer Beziehung mit den übrigen Staaten bereits Verhand
lungen eingeleitet ſeien, hatte der Miniſterialrath ſich bejahend

geäußert. (K. A.Braunſchweig d. 9. Juni. Jn der geſtrigen Sitzung
der Abgeordnetenkammer interpellirte Abg. Lucius das Mini-
ſterium darüber, ob in Bezug auf den von den Konigreichen
Preußen Hannover und Sachſen vorgelegten Verfaſſungsent-

wurf eine offizielle Aufforderung an die Herzogl. Landesregie-
rung ergangen und welche Antwort in dieſem Fall ertheilt ſei,
ſowie welchen Weg die Regierung einzuſchlagen beabſichtige.
Staatsminiſter v. Schleinitz antwortete, daß der Verfaſſungs-
entwurf mit Ausnahme einer noch rückſtändigen Denkſchrift der
Regierung mitgetheilt, daß aber eine Antwort darauf noch nicht
gegeben ſei. Die Regierung werde den bisher eingeſchlagenen
Weg, wo moglich mit den übrigen Regierungen, von denen die
von der Nationalverſammlung beſchloſſene Verfaſſung anerkannt
ſei, in Gemeinſchaft zu handeln, auch jetzt verfolgen. Es fan
den grade jetzt darüber unter den Bevollmächtigten in Frank-
furt Verhandlungen ſtatt, die indeß zu einem Reſultate noch
nicht geführt hätten. Dieſe ſowie in Bezug auf die Geſtaltung
der Centralgewalt bevorſtehenden Ereigniſſe wurden abzuwarten
ſein, und demnachſt auf die Entſchließungen der Regierung Ein-
fluß haben. Die Regierung werde nicht ermangeln, ſobald ein
beſtimmter Entſchluß gefaßt ſei, an die Verſammlung Mitthei-
lung davon gelangen zu laſſen.

Hamburg, d. 9. Juni. Dem Vernehmen nach hat das
engliſche General Konſulat in Hamburg geſtern, unter Beglei
tung der betreffenden Depeſchen für das engliſche Miniſterium,
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von Kopenhagen die Mittheilung erhalten, daß die däniſche Re
gierung ſich entſchieden weigere, auf die nachgeſuchte freie Zu
laſſung der Huller Dampfſchiffe im Poſtdienſte durch die Elb-
blockade einzugehen.

Olmütz, d. 8. Jun. Hieſige Militairs ſagen mit Be-
ſtimmtheit aus, daß die Hauptoperationen gegen die
Magyaren erſt Mitte Juni erfolgen konnen, um des Erfolgs
allſeitig ſicher zu ſein. Die Ruſſen ſind noch immer in
kleiner Anzahl hier und in den Laboratorien von fruh bis Abends

emſig beſchäftigt. (C. Bl. a. B.)Trieſt, d. 7. Juni. Durch den geſtern Abend aus den
Gewaſſern von Ancona und Venedig hier eingetroffenen Kriegs
dampfer Trieſte vernahmen wir, daß Ancona ſich hartnäckig
zu vertheidigen ſucht. Die Stadt iſt von unſern Truppen eng
cernirt, allein ſie kounnen jetzt wegen Mangel an Belagerungs-
geſchutz keinen entſcheidenden Schlag ausführen. Unſere Fre-
gatte Venere erhielt acht Schuſſe und wurde nach Pola bugſirt.
Durch daſſelbe Dampfſchiff erfahren wir auch, daß das Feuer
von S. Giuliano und der Eiſenbahnbrucke aus gegen Venedig
wieder eröffnet wurde. Brondolo iſt noch nicht genommen es
befinden ſich daſelbſt 70 Kanonen, die ſehr gut bedient werden.
Mehrere Pioniere waren beordert zu unterſuchen, ob man nicht
die Palliſaden an der Brenta ausheben könnte allein ſie wur

1

National Vertretung mit ſo großer Spannung erwartete neue
ſte Oepeſche des Generals Oudinot an den Kriegs-
Miniſter iſt nun veroffentlicht, und ich beeile mich, Jhnen die-
ſes Actenſtück, ſeiner Wichtigkeit wegen in vollſtändiger Ueber
ſetzung mitzutheilen

Expeditions- Corps im Mittelmeer.
Der Ober- General an den Kriegs- Miniſter.

Hauptquartier zu Villa Panfili,
d. 4. Juni 1849, 5 Uhr Morgens.

Herr Miniſter! Die von Hrn. v. Leſſeps angeknüpften diplomati-
ſchen Unterhandlungen haben wie Sie wiſſen, ſeit dem 17. Mai die acti-
ven Operationen der Expeditions Armee des Mittelmeeres verzögert. Jn-
deß ſind die Arbeiten niemals gänzlich unterbrochen worden. Das Genie
corps und die Artillerie, unterſtützt von zahlreichen Jnfanterie Arbeitern,
haben Schanzkörbe und Faſchinen gemacht. Eine gegenüber dem Anker
platze von San Paolo geſchlagene Brücke geſtattete uns, in der Baſilica
dieſes Namens uns feſtzuſetzen was, da wir dadurch mit der Straße von
Albano in Verbindung geſetzt ſind, ermöglicht, dort jeder fremden Truppe
zuvorzukommen. Unſere Stellung iſt dort um ſo ſtärker, als unſere Sol
daten am Brückenkopfe eine Verſchanzung errichtet haben die ein Bataillon
aufnehmen kann. Die ſtete Ergebenheit der Officiere, Unterofficiere und
Soldaten der Marine hat uns in Stand geſetzt, nach und nach die Ma
gazine von Lebensmitteln und den großen Artillerie Park zu verprovian-
tiren, deſſen letzte Stücke dort am 1. Juni angelangt ſind.

Unſere Truppen hatten den Monte Mario oder Monte ſacro beſetzt,
der zugleich die obere Tiber, den Vatican, die Engelsburg und die Stra-
ßen von Ancona und Florenz beherrſcht. Der Feind, der dort ſeit meh-

den von den Kanonieren von Brondolo bemerkt und bis auf reren Wochen thätig gearbeitet hatte, verließ ihn plötzlich und einige Stun

einen getodtet. (Ll.)Frankreich.
Paris d. 9. Juni. Die ultra demokratiſchen Journale,

beſonders aber der National“, führen eine immer drohendere
Sprache in Bezug auf die röömiſche Angelegenheit. Letzterer
ſieht in dem Kriege gegen Rom eine foörmliche Verfaſſungs-Ver-
letzung, deren ſich ſogar die National- Verſammlung mitſchuldig
machen würde, wenn ſie die Politik der Regierung billige. Er
fordert fur dieſen Fall das Volk, dem die Aufrechthaltung der
Verfaſſung anvertraut ſei, ganz offen zum Aufſtande auf. Auch
die „Preſſe“, die jetzt entſchieden gegen die Regierung Oppoſi-
tion macht, rügt ihr Verfahren gegen Rom in den heftigſten
Ausdrücken. Der „LConſtitutionnel“ ſagt am Schluſſe eines
langen Artikels über das Verhalten des Hrn. Leſſeps der Mi-
niſter des Auswärtigen werde vor der National- Verſammlung
Erlaäuterung geben, aber auch Leſſeps werde wahrſcheinlich die
Aufforderung erhalten, über ſeine Handlungen Rechenſchaft ab-
zulegen, und vorausſichtlich durfte ihm die Rechtfertigung weit
ſchwerer werden als dem Cabinet. Die „Liberté das
Organ Napoleon Bonaparte's, enthält heute einen ſehr beißen-
den Artikel gegen Louis Bonaparte unter dem Titel: „Bot-
ſchaft des franzöſiſchen Volkes an den Praſidenten der Repu
blik.“ Wir entnehmen demſelben folgende Stelle „Sie erwa
chen nach einer ſechsmonatlichen Lethargie, um endlich zum fran
zöſiſchen Volke zu ſprechen! Allein was verkünden Sie ihm?
Sie, der ehemalige Mitarbeiter am „Capitol“ und am „Fort-
ſchritt verkünden Geſetze gegen das Vereinsrecht und die Re
defreiheit, Sie, der Verſchwörer von 1836 und 1840! Jn der
auswaärtigen Frage wollen Sie kluge Neutralität, d. h. die
Aufrechthaltung der Verträge der heiligen Allianz, die Auf-
opferung der Nationalitaäten und des Schwacheren durch den
Starkeren, das Bombardement von Rom!! Dies alſo iſt Jhr
politiſches Glaubensbekenntniß, dies alſo bringt ein Neffe des
Kaiſers dem franzöſiſchen Volke, das der 24. Februar von den
Niederträchtigkeiten des Juste-milien befreit hatte!“

Paris, d. 10. Juni. Gegenwartig haben wir directe
Berichte über die Vorgänge vor Rom bis zum Montag den
4. Juni. Es iſt unzweifelhaft, daß der Befehl gegeben iſt,
Rom anzugreifen. Die, namentlich von der geſetzgebenden

den ſpäter beſetzte ihn das 13. leichte und das 13. Linien Regiment ohne
Schwertſtreich. Am 31. Mai hatte Herr v. Leſſeps mit den römiſchen Be
hörden eine Uebereinkunft abgeſchloſſen, von welcher er wünſchte, daß ich
ihr meine Unterſchrift beifüge. Die militairiſche Ehre jedoch, in Ueberein-
ſtimmung mit meinen Jnſtructionen, verbot mir, meinen Namen einem
Acte beizufügen, der ſich unſerm Einzuge in Rom widerſetzte. Jn einer
letzten Depeſche ſagte ich Jhnen, daß ich ſchon am 1. Juni das Triumvi
rat hatte benachrichtigen laſſen daß der durch Hrn. v. Leſſeps zugeſtandene
Waffenſtillſtand vierundzwanzig Stunden nach der Notification zu Ende
gehe. Jch ließ alle feindlichen Vorpoſten direct davon in Kenntniß ſetzen.
Auf das Begehren unſeres Geſandtſchafts Kanzlers Hrn. v. Gerando wil
ligte ich ein, den directen Angriff des Platzes längſtens bis zum Montag
d. 4. Juni zu verſchieben. Dieſer diplomatiſche Agent wurde benachrichtigt,
daß diejenigen unſerer Nationalen welche Rom verlaſſen wollten zu San
Paolo einen geſicherten Zufluchtsort fänden.

Jndeſſen wurde die ſtrengere Einſchließung des Platzes nöthig um die
erſten Laufgraben Operationen zu unternehmen. Der Diviſions General
Vaillant, welcher das Genie- Corps der Armee befehligt konnte ſeine Ar
beiten nicht ernſtlich beginnen ſo lange es in der Macht des Feindes lag,
ſie durch den Beſitz der Villa Panfili, der Kirche San Pancrazio der Villen
Corſini und Valentini zu hemmen. Jndem man ſich einer dieſer Stellun
gen bemächtigte, kam man nothwendiger Weiſe dazu, nach und nach die
anderen zu nehmen, und dies geſchah. Zwei Colonnen, die eine befehligt
durch den General Molliere, die andere durch den General Joh. Levaillant,
erhielten den Befehl, am 3. Juni, Morgens 3 Uhr, den Angriff
zu beginnen die eine ging von der Villa Maltei, in der Nähe der
Villa Mantucci die andere von der Villa San Carlo ab. An ihrem

Verbindungspunkte ſollte General Regnauld de Saint Jean d'Angely deren
Commando übernehmen und ihre Wirkſamkeit centralifiren. Die Generale
Roſtolan und Guervilliers hatten den Befehl ſich zu concentriren und die
Bewegung zu unterſtützen.

Obgleich die Villa Panfili mit einer Mauer von 4 Meter Höhe und
einem halben Meter Dicke umgeben iſt obgleich der Feind dort an mehre-
ren Stellen zahlreiche Barricaden errichtet hatte, obgleich ſie durch etwa
20,000 Mann vertheidigt wurde: ſie wurde ſehr raſch genommen. Ueber
200 Gefangene darunter 10 Offiziere, waren ſchon um 5 Uhr Morgens
gemacht worden drei Fahnen und eine Kiſte mit 200,000 Patronen waren
gleichfalls in unſerer Gewalt. Die an den Park der Villa Panfili angrän
zende Kirche San Pancrazio hatte bald daſſelbe Loos; wir hatten uns dort
mit Gewalt um 7 Uhr Morgens feſtgeſetzt. Während dieſer Zeit vertrieben
zwei Compagnieen den Feind aus einem 300 Meter vom LaufgrabenDepot
und 600 Meter von den Mauern des Platzes gelegenen weitläufigen Ge
bäude. Die Beſetzung der Kirche San Pancrazio führte nothwendig zu jener
des Schloſſes Corſini, eines rechtwinkeligen Gebäudes, das mit bemer-
kenswerther Solidität aus Quaderſteinen erbaut iſt. Der Feind hatte fich
dort in furchtbarer Weiſe verſchanzt, und es bedurfte der ganzen Energie
unſerer Soldaten und der Gewandtheit unſerer Officiere, um ihn dort her-
aus zu treiben. Dies war gegen 10 Uhr erreicht. Faſt gleichzeitig wurden
noch die Villa Valentini und ein großer Meierhof, der gleichſam dazu ge
hört, und in derſelben Höhe liegt, genommen.
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Die Römer, die volle Wichtigkeit dieſer Stellungen erkennend, konn
ten ſich indeſſen nicht entſchließen, uns deren ruhigen Beſitz zu laſſen.
Vom Morgen bis Abends 7 Uhr machten die Angriffs Colonnen, unter
ſtützt durch das Feuer der Wälle, Anſtrengungen um dieſe drei Gebäude
wieder zu nehmen und zu behaupten. Die Haubitzen waren wiederholt
dazu gelangt, dieſelben in Brand zu ſtecken, was uns einige Male nö-
thigte, ſie zu verlaſſen. Sie wurden aber ſogleich wieder von uns genom
men. Der Muth unſerer Truppen war in dieſer ſchwierigen Lage um ſo
bewundernswerther, als wir, treu unſerem Entſchluſſe, vor Montag den
Platz nicht anzugreifen, nicht ein einziges Mal durch Kanonen das Feuer
der Wälle erwidern wollten. Einen Augenblick verſuchten die Römer, wie
man ſagt, von Garibaldi geführt, unſeren linken Flügel zu umgehen, in-
dem ſie einen Ausfall auf das Plateau machten, das vom Vatican nach
der Villa Panfili führt. Die Kampfeshitze unſerer Truppen geſtattete nicht,
dieſem Verſuche des Feindes Folge zu geben er wurde ſofort vereitelt.
Unſere Truppen machten Diverſionen die Cavallerie durchzog faſt beſtän
dig Angeſichts der Wälle, das linke Ufer der unteren Tiber. Anderer
ſeits hatte die Brigade von Souvan, die ſeit einigen Tagen zu Monte
Mario ſtand, den Befehl erhalten fich der Molle Brücke zu bemächtigen,
von welcher ein Bogen zerſtört worden war und die jeder unterminirt
glaubte. Dieſe Vermuthung hatte den General beſtimmt, durch Schwim-
men einige zwanzig Mann Volontäre nach dem linken Ufer gehen zu laſ-
ſen deren Gewehre und ein Theil der Kleidungsſtücke waren auf ein zu
dieſem Zwecke gebautes Floß gelegt worden. Dieſe Operation hatte nicht
den davon erwarteten Erfolg. Der General entſchloß ſich nun des Thei
les der Brücke ſich zu bemächtigen der mit dem rechten Ufer zuſammen-
hängt. Einige Tirailleurs, worunter eine Anzahl Jäger zu Fuß, die auf
dieſem Puncte aufgeſtellt wurden gelangten nach ziemlich langen Anſtren
gungen dazu, die beiden Feuerſchlünde zum Schweigen zu bringen, welche
der Feind angebracht hatte, um die Brücke zu beſtreichen ſie nöthigten ein
Tauſend Römer, die ſich auf dem linken Ufer befanden, in die Häuſer zu
flüchten und das Feuer einzuſtellen. Unſere Tiralleurs konnten nun mit-
tels Faſchinen und kleiner Balken proviſoriſch die Brücke zum Uebergang
der Infanterie herſtellen, und alsbald wurden drei Compagnieen auf dem
linken Ufer aufgeſtellt. Sie ſetzten ſich dort unverzüglich in den Stand,
die Angriffe des Feindes zurückzuſchlagen. Jn dieſer Nacht haben die rö
miſchen Truppen neuerdings einen Ausfall verſucht. Die gute Haltung un
ſerer Truppen nöthigte ſie, ſich ohne Erfolg zurückzuziehen.

Das iſt, Herr Miniſter! der gegenwärtige Zuſtand unſerer Lage.
Der Tag war einer der glorreichſten. Unſere Truppen waren nie alle
gleichzeitig im Gefecht; fie erſetzten fich der Reihe nach indeſſen war
der größte Theil derſelben von früh 2 Uhr bis Abends 6 Uhr auf den Bei-
nen. Sie haben Stellungen genommen, die unüberwindlich ſchienen, und
deren Behauptung einen ungeheuren Einfluß auf den Erfolg der Belage-
rung haben wird. Die Zahl unſerer Verwundeten beläuft fich, einſchließ
lich 7 Officiere, auf 165 Sie erhalten nächſtens hierüber eine genaue Auf-
ſtellung. Sobald ich die beſonderen Berichte der Corps Chefs habe, werde
ich genauer, als ich es hier vermag die Thatſachen bezeichnen, welche den
verſchiedenen, am 3. Juni gelieferten Kämpfen zur Ehre gereichten. Jch
werde glücklich ſein die ganze Sorgfalt der Regierung für Soldaten in An-
ſpruch zu nehmen die an dieſem denkwürdigen und glorreichen Tage die
franzöſiſche Fahne ſo tapfer getragen haben.

Der General 2c. Oudinot de Reggio.
Bemerkenswerth ſind die Worte, mit welchen das „Siècle“

heute dieſen Bericht begleitet; es ſagt: „Wir waren nie gleich
gültig und werden es nie ſein, Gottlob! für den Erfolg unſe-
rer Truppen, den Heldenmuth und die Tapferkeit unſerer Ba-
taillone; indem wir aber von Herzensgrund dem unerſchrocke-
nen Benehmen unſerer Soldaten in dem Treffen, deſſen De-
tails dieſer Bericht enthalt, Beifall zollen, konnen wir nicht
umhin, an den Artikel der Verfaſſung zu denken, der die Ver-
wendung unſerer Waffen gegen die Freiheit irgend eines Vol-
kes unterſagt. Wir bewundern ſo viel Muth, indem wir die
ihn leitende Jdee verdammen, wir proteſtiren aber gegen die
Beiwöörter „denkwürdig“ und „glorreich“, welcher General Ou-
dinot einem Tage giebt, über welchen die Geſchichte einen
Trauerſchleier werfen wird und der fur unſer Vaterland einen
an von Schwierigkeiten und unheilvollen Spaltungen
öffnet.“

Briefe aus Rom das jetzt übrigens dem „Debats“ zu
folge ganzlich umzingelt iſt, ſo daß in den nächſten Tagen über
die Zuſtande im Jnnern der Stadt keine Berichte zu erwarten
ſind fügen ſchmerzliche Details den im obigen Berichte
Oudinot's enthaltenen hinzu. Die großte Aufregung herrſchte

wie man verſicherte, in Folge dieſer unheilvollen Ereigniſſe, inder Stadt. Nicht nur die Fremden waren Leren Na zu
vertheidigen, die ganze Bevölkerung ſchickte ſich zur Vertheidi-
gung der heiligen Stadt an. Starke Barricaden wurden er
richtet, die Häuſer verſahen ſich mit Vorrathen an Material,
Steinen und Holz, um dem fremden Angriffe bis zum letzten
Augenblicke energiſchen Widerſtand entgegenzuſetzen.
Neben der italieniſchen Angelegenheit nimmt hier faſt ein

zig der Geſundheitszuſtand des Marſchalls Bugeaud das of-
fentliche Jntereſſe in Anſpruch. An der geſtrigen Boörſe war
zwar ſchon das Gerücht ſeines Todes verbreitet, jedoch iſt daſ-
ſelbe nicht begründet. Die tüchtigſten Aerzte der Hauptſtadt

verlaſſen den Kranken nicht. Um 5 Uhr erſchien geſtern ein
Bulletin, wonach man in Folge eines Senfbades, welches der
Marſchall genommen, einige, wenn auch ſchwache, Hoffnung
ſchopfte; um 7 Uhr, noch mehr aber um 9 Uhr, hatte ſich der
Zuſtand verſchlimmert. Die letzte beſtimmte Nachricht datirt
von Mitternacht; derſelbe ſchlimme Zuſtand dauerte um dieſe
Zeit noch fort. Die Gattin des Marſchalls iſt von Paris ab
weſend man hat ihr durch den Telegraphen Nachricht gegeben
und erwartet ſie jeden Augenblick. Der Praſident der Republik,
der Erzbiſchof von Paris, mehrere Miniſter und Generale, un-
ter anderen auch Cavaignac, haben den Marſchall beſucht. Die

Unterredung mit dem Praſidenten iſt höchſt ruhrend geweſen,
und er hat in tiefſter Bewegung den Kranken verlaſſen. „Sie
haben“, äußerte dieſer, deſſen Hand der Praſident mit Jnnig-
keit feſthielt, „eine hohe Miſſion zu erfüllen der Himmel ver-
gönnt es mir nicht, Sie zu unterſtützen, ich fühle das Heran-
nahen meines Todes unter dem Beiſtande aller Wohldenkenden
werden Sie ſicherlich Jhre Aufgabe löſen!““ Des Marſchalls
Tod würde fur Frankreich ein politiſches Ereigniß ſein.

Unſer Berichterſtatter ſagt in einer Nachſchrift, daß ſich
kurz vor dem Schluſſe ſeines Briefes die Nachricht verbreitet
habe, der Marſchall Bugeaud ſei (Sonntags in der Frühe ver-
ſchieden, und theilt uns ferner mit, daß, wie er mehrfach ver-
nommen, in Folge der italieniſchen Nachrichten ziemliche Aufre-
gung in der Hauptſtadt herrſche und man in einiger Beſorgniß
ſei, es möge Montag, zumal in der National- Verſammlung die
Interpellationen über die auswärtigen Angelegenheiten Statt
finden, zu irgend einer Manifeſtation kommen. (Koöln. Z.)

Vermiſchtes.
Breslau, d. 9. Juni. Geſtern ſtarb der Prof. Dr.

Regenbrecht.

Perſonen Frequenz der Magdeburg- Leipziger
Eiſenbahn.

Bis inel. den 26. Mai e. wurden befoördert 237,190 Perſonen.
Vom 27. Mai bis inel. 2. Juni e. inel.

2437 Perſonen aus dem Zwiſchenverkehr 27,942 Perſonen.
Summa 265,132 Perſonen.

—TITIZI D—„E m-

Fords- und Gelb-Gours.
Berlin den 12. Juni.

Pr. Freiw. Anl. 5 1017/, [1012/, Pomm. Pfnudbr. 3 93
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do. do. 3 808 80Oſtyr. Pfandbr. S ieent



Eiſenbahn Aetien. Roggen loco und ſchwimmend 25 à 27
Fr. Jnuni/ Juli 25 à 248/, S. 25 Br.

Stamm Zf. Prioritäts og 3f.Actien. Aetien. 4Bri. Anh. Lt. erl Anhalt
A. B. 4 78 B. 772 G. do Hambg. 41

do. Hamb. 4 60! G. o. II. Seriedo. St.Star. 4 88 G. o. Potsd. M. 5
do. Potsd.M. 4 53 B. 52, G. do. 5
MagdHlbſt. 4 117 G. o. Stettiner
do. Leipziger 4 Magd. Leipz.)Halle Thür. 4 48*/, etw. bz. Halle Thür. a
Cöln Mind. 3 77 G. öln Mind öu
do. Aachen 4 43 G. v. St. gar
Bonn Cöln 5 1.PrioritätOüſſeld.Elf. 4 S o. St. Pr.Steel. Vohw. 4 35/, B. Düſſeld.-Elf.
Nſchl. Mark. 31/71/, b chl.Märk.
do. Zweigbhn. 4 30/, G do. do. SObſchl. I. A. 32/,/932/, G do. III. Serie
do. Lit. B. 31 92 G do. Zwabhn.
CoſelOderb. 4 do. do.Bresl. Freib.! 4 S Oberſchl.Krak.-Obſchl. 4 42/, bz. u. G Krak.Obſchl.
Berg.Märk. 4 z B- CoſelOderb.
Starg. Poſ. 31/,705 bz. u. G Steel.-Vohw. S

4 291, Se ge 3m Berg. Mark. 4g

uitt. B. S DAach.Maſtr. eeipz.Dresd.e erd. 424 Fl. 4Ausl. ab. KielAlt. Sp. 4Fr. W.Nodb. 4 348/, à bz. u. G. Amſt. R. Fi. 4
do. Priorit. 5 92 B. (Mcklb. Thir. 4

(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)
Getreidepreiſe.

31
92 6.

G

Juli Auguſt 25*/, Br. 25 G.
Sept. /Octbr. 27 Sr. 27i 27 G.

861 G. Gerſte, große, loco 212391 bz. o kleine 18—-20Hafer loco nach Qualität 15--17
84 bz. Erbſen Kochwaare 27—28937 à bz. Futterwaare 25--26103/, bz. u. G. Rüböl loco 12*/, à 125 bz. u. Br.

pr. Juni 12 Br. u. G.
86 bz. Jununi/ Juli 128/, Br., 123 G.92 b Juli Auguſt do.do.

ept. Oct. 12 à 121 bz 128 G.Octbr. Novbr. g e t
keinöl loco 10 Br. 95 G.

86 G. pr. Lieferung do.99 G. Mohnöl 171/, Br.93! G. Hanföl 13 à 121Palmöl 13!/, à 131

S Südſee-Thran 11 Br.S pr. Aug. /Sept. 10 Br.71 B. Spiritus loco ohne Faß 16 bz.pr. Juni, Juli 16 Br. 16 G.
89 B. Juli Auguſt 16 à 161 G.80 B. Auguſt /Sept. 168, Br. 16 G.
87 B Waſſerſtand der Saale bei Halle

am 12. Juni Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Zuß 6 Zoll.
am 13. Juni Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 6 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 12. Juni 31 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 12. bis 13. Juni.

Goldnen Ring: Die Hrru. Kaufl. Häneken a. Jlberſtedt, John a.
Halle den 12. Juni. Hr. Buchhalter Schwift u. Hr. Buchhdlr. Kohlemann g.
1 27 u 6 A bis 2 3 epig.Kern s e d 26 9 7 Engliſcher Hof: Hr. Kaufm. Jrmer a. Leipzig. Hr. Prof. Bege a.

Gerſte 21 26. Berlin. Hr. Partik. Strubel a. Dresden.Hafer 35 i 9 GHBoldnen Löwen Hr. Brauereibeſ. Huth a. Geſchütz. Hr. Dr. Freudenberg a. Nürnberg. Hr. Kaufm. Wiedemann a. Benshauſen. Hr.
Magdeburg, den 12. Juni. Nach Wispeln.) Lieut. v. Wüſtenfeld a. Rapprad.

Weizen 44 50 Gerſte 3wBoldne Kugel: Hr. Oekon. Hebeſtreit a. Munsdorf. Hr. Rentier
Roggen 251 Hafer a Schmidt a. Breslau. Hr. Lehrer Ling a. Leipzig.Derxlim, den 22. Juni Zur Eiſenbahn Hr. Fabrik. Brückner u. Hr. Kaufm. Becker a. Roßr Juni. wein. Hr. Färber Meier a. Burg. Hr. Oekon. Meißel a. Berga.

Weizen nach Qualität 56--62 Hr. Kaufm. Walther a. Barmen. Hr. Lehrer Thieme g. Nürnberg

n m h a h n 2Bekanntmachungen. Nur 4 Silbergroschen,
Verkauf von Schaafvieh.
Wirthſchaftsveränderungshalber ſollen

150 Stuck Jahrlinge und Erſtlinge, groß-
tentheils Schibben

am Mittwoch den 20. h. Nachmittags

gegen baare Zahlung hierſelbſt dem Meiſt
2 Uhr

bietenden verkauft werden.
Desgl. werden 200 Stück Fetthammel

und Schaafe, nach Befinden mehr (Koör-
ner-Maſt und Anfangs April geſchoren),

am Donnerstag den 21. h. Vormittags
9 Uhr

gegen baare Zahlung verlicitirt.
Rittergut Büundorf bei Merſeburg,

den 12. Juni 1849.
Scheller.

Saärge ſind vorräthig Steinweg Nr. 1716
hinten im Hofe rechts.

Die 2 Reichs Verfaſſungen und Reichs Wahlgeſetze, wortlich gegenübergeſtellt,
das neue Preuß. Wahlgeſetz u. d. Geſ. über d. Bundes Schieds Gericht.
1 Bäandchen 4
(Pfeffer) in Halle.

Alles in
Zu haben in der Schwetſchke'ſchen Sort. Buchh.

e

c u w
Wl W

e

T Aee

Thüringiſche Eiſenbahn.
Der Geſchaftsbericht für das Jahr 1848 kann von den Herren

Die Direction
der Thüringiſchen Eiſenbahn Geſellſchaft.

ca e u S c S D2 h h S S h 20 h S

v r

Gegen die Cholera.Gewürzwein Extract a Bout. l Thaler, in
Nawald's Weinhandlung „zum NRütli“

in Halle.
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Nothwendiger Verkauf. Die diesjährigen Herzogl. Obſtnutzungen im Alt- und NeuCöthenſchen ſollen in
OberlandesgerichtzuVaumburg. nachfolgenden Terminen öffentlich an die Beſtbietenden verpachtet werden

d den 20. Juni d. J. Vormittags 10 Uhr, in den Garten und Alleen bei Dorn-Der Jnbegriff der den Erben des Voll burg; der Termin wird auf dem Herzogl. Oeconomieamte daſelbſt abgehalten
rath Ehrenberg gehoörigen Antheile und cAnrechte an dem im Dorfe Steuden, r r r en Wie der ſauern Kirſchen,
im Mansfelder Seekreiſe und im Regie-rungsbezirke Merſeburg liegenden Ritter r er e Biendorf,
J te d dra r r d4) in den Büſchern, Alleen und Plantagen bei Nienburg,

gem e) das Obſt an der Chauſſee, die von Cöthen nach Deſſau fuhrt, ſo wie
Sräben nd n tee r das Obſt an der Chauſſee, die von Porſt nach Pißdorf fuührt,

S 8) die ſauern Kirſchen an der nach Deſſau führenden ChauſſeeZur r r gehörigen u R) an der Chauſſee nach Klepzig, und
S ne Bernaſ c igen des rerſheh.. zn der Chauſſee, die nach Jroſigk führt dieſe Verpachtungen/ von

ren Katengeſodes der Aeger auf bis finden auf Herzogl. Rentkammer allhier, Vormittags 10 Uhr, ſtatt;
16,007 11 den 15. Juni d. J., Vormittags 9 Uhr, das Obſt im Amte Roßlau, welche

b) mit Berü ſichtigung pieſes Zuſt an Verpachtung in der RentbeamtenWohnung daſelbſt abgehalten wird;
des auf den 15. Juni d. J., Vormittags 9 Uhr, das Obſt im Amte Warmsdorf,

11,835 endee Termin in der Rentbeamten- Wohnung zu Güſten abgehalten wird
endlie d r 5) den 21. Juni d. J., Vormittags 9 Uhr, das Obſt im Amte Lindau, und

rad Becker zu Halle für das Meiſtge S geſchieht die Verpachtung in der RentbeamtenWohnung daſelbſt.
bot von 16,025 veraäußert, ſoll, weil Hie Bedingungen, unter welchen die Verpachtungen geſcheben, erfahren die Pacht
der Erſteher die Kaufgelder nicht c r. und haben dieſelben das zu verpachtende Obſt

an n der Gläubiger vie e n u t d Präſidwir v ein erzogl. Anhalt. zur Nentkammer verordnete Präſident undHierzu haben wir vor dem Kreisge Räthe hierſelbſt.richte zu Halle auf
den 14. Juli 1849 Vorm. 10 Uhr

Termin angeſetzt, und machen dies mit J vdem Bemerten bekannt, daß Taxe, Hypo Esparsette- Verkauf bei Stumsdorf.
thekenſchein und die Verkaufsbedingungen Sonntag, den 17. Juni Nachmittags 2 Uhr ſollen auf dem Hei-
in unſerer Regiſtratur eingeſehen werden ne'ſchen Plane, unmittelbar am Bahnhof zu Stumsdorf einige 80 Mor-
können. gen gut beſtandene Esparſette als Heu meiſtbietend verkauft werden.

Alle unbekannten a werden zugleich hierdurch aufgefordert, ſich ſ f hſpäteſtens in dieſem Termine zu melden, Als ra ervativ gegen die C olera.
widrigenfalls ſie ihrer Anſprüche verluſtig D. Lehmanns ceard. Morſellen, verbeſſerte, ſo wie Cholera und Pfef
und ihnen ein ewiges Stillſchweigen aufer fermünz-Paſten à W 16 täglich friſch bei D. Lehmann.

legt werden wird. F einen Medoc, die Flaſche 10 Sgr.,

W. Bramigk.

Königl. Preuß. Ober-Landes-

e en empfiehlt Anton Zeiz.
v. Schlieckmann.

7 Polirte Marmorkugeln im Ganzen zu Kirſchen- Verpachtung. Die dies
Nutzholz Verkauf. billigen Preis bei J. F. Stegmann am jährige Süß- und SauerkirſchenNutzung

Jn dem zum Rittergute Walbeck ge Markt. der K. Domaine Sittichenbach ſoll
hörigen Forſtorte Steinberg, ganz nahe Sonnabend den 16. Juni d. J.bei Ritterode, ſollen Pfeffermünzplätzchen, welche durch ihre Nachmittags 1 Uhr

den 21. Juni e. von Vormittags Bereitungsart nicht an Kraft verlieren, unter den im Termine bekannt zu machen
10 Uhr ab vom ſchönſten atheriſchen Oel, ſo wie ge den Bedingungen, in daſiger Schenke

187 Stück Eichen und 2 Stück Buchen goſſener Jngwer und friſchen Calmus em- meiſtbietend verpachtet werden.
von verſchiedener Große meiſtbietend ver pfiehlt im Ganzen und einzeln
kauft werden. Bei guünſtigem Wetter ge J. F. Stegmann am Markt. Sehr ſchonen Limburger u. baier-
ſchieht dieſer Verkauf an Ort und Stelſe, u ſchen Sahnenkäſe zu 6, 8 und 10bei Regen aber in dem Gaſthofe zu Rit- Als Cholerawaärterin und Abwaſcherin à Stück bei
terode. Kaufluſtige haben ſich auf ein meldet ſich die Wittwe Erlemann, Stroh- G. Goldſchmidt.

Angeld einzurichten. hofſpitze Nr. 2119. 7Walbeck bei Hettſtedt, den r Den dritten Transport ſehr ſchöne fette12. Juni 1849. Ein moderner, ziemlich ganz neuer Madjes Heringe erhielt und empfiehlt
Der Förſter Korbwagen ſteht billig zu verkaufen auf zu billigen Preiſen
Abeſſer. der Meyerei des Waiſenhauſes. G. Goldſchmidt.



Königsſchießen in Alsleben a/S.
Unſer diesjähriges Königsſchießen be

ginnt am 1. Juli und dauert mit ſeinen
Feſtlichkeiten bis Sonntag den 8. Juli, wo
die Einführung des Königs erfolgt. Zu
gefälliger Theilnahme laden wir unſere
lieben Nachbarn und Freunde hiermit er-

eb ein.vent Der Vorſtand
des Schützenvereins.

Einen Lehrling wuünſcht bald der Backer
Flemming.

Drei fette Schweine ſind zu verkaufen
gr. Klausſtraße Nr. 868.

eèeè2Z2

14./6. SchützenAppel auf Gl.

Einige ordentliche Knechte, welche in
der Starkefabrik zu arbeiten Luſt haben,
ſowie auch Vieh und andere ordentliche
Mädchen, mit guten Atteſten verſehen,
können zum 1. Juli gutes Unterkommen
finden durch Frau Mohr, Klausthor Nr.
2172.

Berlin. Oekonomie-Admi-
niſtratoren Wirthſchafts-Jnſpektoren

Forſt und Domainen Beamte
Rentmeiſter Sekretaire Oberkellner

Braumeiſter Fabrikaufſeher Phar-
maceuten Buchhalter und Hand-
lungs-Commis ſo für Banquier-,
Comtoir, Fabrik-, Manufactur-, Schnitt,
Material-, Reiſe und ſonſtige Geſchafte,
können ſehr gute und dauernde mit hohem
Gehalt verbundene Stellen erhalten und
wollen ſich baldigſt brieflich wenden an die
Agentur des Apothekers Schultz in Ber-
lin, Alexanderſtraße Nr. 63.

Pachtgeſuch.

Eine Pachtung von 300 bis 500 Mor
gen guten Boden, die ſogleich angetreten
werden kann, wird geſucht durch

L. Finger in Eisleben.

Grasverkauf.
Sonntag, den 17. d. M., Vormittags

10 Uhr ſoll das Gras auf 3 Acker Wie-
ſen vor Rollsdorf, getheilt, meiſtbietend
gegen baare Bezahlung an Ort und Stelle

verkauft werden. Beier.
rn

Hand Schrotmühlen- Verkauf.
Jn der gew. Maſchinen -Werkſtatt auf

Saigerhütre bei Hettſtedt ſind 14 Stück
Schrotmühlen von verſchiedener Große zur
Hälfte des Koſtenpreiſes und billiger, um
damit zu räumen, einzeln oder im Gan-
zen zu verkaufen. Selter.

uteenS
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Friſcher Kalk
Sonnabend und Montag den 16. u. 18.
d. M. in der Ziegelei zu Trotha.

3000, 1500, 800, 500, 300, 100
ſind auszuleihen durch den Actuar Dan-
cker, Schmeerſtraße Nr. 480.

Eine Partie trockene weißbuchene Boh-
len ſind zu verkaufen bei

K. H. Uhde, Taubengaſſe Nr. 1776.

Friſcher Kalk
Sonnabend den 16. d. bei Truübe.

Geſundheits-Camiſöler ſind nun in al-
len Gattungen vorhanden.

Pohlmann am Rolande.

Von den ſo ſchnell vergriffenen Cho-
lera-Leibbinden erhielt neue Sendung

C. A. Pohlmann jun.
Brüderſtraße Nr. 226.

Eine freundliche Stube nebſt Kammer
u. ſ. w. iſt an ein Paar einzelne Leute
abzulaſſen und ſofort oder zu Johanni zu
beziehen in Nr. 1556.

Einige tüchtige Ziegelſtreicher und Tra-
ger können dauernde Beſchaftigung finden
in der Ziegelei zu Schiepzig und wird
der Ziegelmeiſter daſelbſt das Nähere mit-
theilen.

Mouſſirende Weine, Maitrank,
Limonaden, Selters-, Soda- und Bitter
Waſſer in Champagner und Saugefla-
ſchen, ſowie Limonaden und Maitrank
Eſſenz aus der Fabrik von E. Meyer
Comp., empfehlen

Meßmer Timmler.
eeeeeerrao ne

Eine rüſtige Kinderfrau, oder auch ein
Madchen, das waſchen kann findet ſofort
Dienſt beim

Cönnern. Lehrer Urbich.
Anzeige.

Ferkel verkauft das Amt Helmsdorf
bei Gerbſtedt.

FamilienNachrichten.
Entbindungs-Anzeige-

Heute früh 2 Uhr wurde meine liebe
Frau Lo uiſe geb. Anton von einem ge
ſunden Knaben ſchnell und glucklich ent-
bunden.

Halle, den 13. Juni 1849.
Auguſt Adlung.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Todes- Anzeige.
Geſtern Mittag um 1 Uhr entſchlief

ſanft und ruhig nach kurzem und ſchmerz-
loſem Krankenlager in Eiſenach unſere
geliebte Mutter, Großmutter und Schwie-
germutter, die verw. Paſtor Cramer,
im achtzigſten Jahre ihres vielgepruften
Lebens. Gott ergeben und in ſtiller Freund-
lichkeit, wie ihr Leben, war ihr Tod.

Dieſe traurige Nachricht ihren vielen
Freunden in und um Halle. Unm ſtille
Theilnahme bitten
die tiefbetrubten Hinterbliebenen.

Halle, d. 12. Juni 1849.

Todes- Anzeige.
Am geſtrigen Morgen um 5 Uhr ſtarb

nach einem 10ſtündigen Krankenlager un
ſer geliebter Sohn, Bruder, Schwager
und Oheim, Ferdinand Werner, in
einem Alter von 43 Jahren. Tief gebeugt
zeigen wir dies Freunden und Verwandten
mit der Bitte um ſtille Theilnahme an.

Wettin u. Halle, d. 13. Juni 1849.
Die Hinterbliebenen.

Todes- Anzeige.
Den 9. d. Mts. Abends 7 Uhr ent-

ſchlief ſanft zu einem beſſern Leben meine
innigſt geliebte Gattin, in einem Alter von
36 Jahren 9 Monaten, welches ich theil-
nehmenden Verwandten und Freunden tief-
betruübt hiermit anzeige.

Meinen innigſten Dank ſage ich zugleich
dem Wohlloöblichen Backergewerk fur die
Theilnahme bei der Beerdigung meiner mir
unvergeßlichen Frau.

Halle, den 13. Juni 1849.
F. W. Leſchkowitz.

Wodes- Anzeige.
Den in meiner Abweſenheit am 6. Juni

Abends gegen 10 Uhr nach kurzem Kran-
kenlager ploötzlich erfolgten Tod meiner gu-
ten Mutter, Wilhelmine Luther geb.
Siegert, zeige ich tiefbetrübt theilneh-
menden Verwandten und Freunden hier-
durch an.

Halle, d. 11. Juni 1849.
Otto Richter, eanld. theol.

neeeeeeeeeekeeel S ddeeeeeeeeeeeeeeeoeef e
TWodes- Anzeige.

Heute Morgen um 3 Uhr entſchlief nach
langem und ſchwerem Krankenlager unſer
guter Gatte, Vater, Schwieger und Groß-
vater, der Kunſt- Gärtner Heinrich Ret-
tig. Dieſe Trauer Nachricht allen ſeinen
hieſigen und auswärtigen Verwandten und
Freunden mit der Bitte um ſtille Theil-
nahme.

Halle, den 13. Juni 1849.
Die Hinterbliebenen.
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Beilage zu Nr. 135 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Don nerstag, den I. Juni

Hentſchland.
Aus RNord-Schleswig, d. 10. Juni. Geſtern iſt wi-

der Erwarten das ruſſiſche Kriegsdampfboot „Ottwachai“
mit dem Flügeladjutanten des Czars Glazenap in Alſen
angekommen am 5. hat es Reval verlaſſen. Auf Fühnen
ſollen ebenfalls einige ruſſiſche Kriegsdampfböote angekommen
ſein, während die eigentliche Escadre noch zu erwarten iſt. Die
Vorbereitungen zum Angriffe auf Alſen ſind dieſſeits ſeit eini-
ger Zeit ſo gut wie beendet und es wäre traurig, wenn wir
durch dieſe ruſſiſche Demonſtration die Beſitzergreifung dieſer
Jnſel, welche als der Schlüſſel der Herzogthümer anzuſehen iſt,
aufgeben müßten. Auch die Seerüſtungen Schwedens ſind in
dieſem Jahre ſcheinbar umfaſſender, als gewöhnlich, indem
nicht nur eine Uebungseskadre, ſondern eine kleine Flotille aus-
geruſtet wird. Es iſt zwar bekannt, daß König Oskar in Be
zug auf die deutſch-däniſche Streitfrage anders geſinnt iſt, als
das ſchwediſch- norwegiſche Volk; aber wir bezweifeln es, daß
es demſelben trotz aller Bemühungen gelingen werde, einen des-
falls günſtigen Beſchluß des Storthings zur bewaffneten Jn-
tervention für Dänemark zu erwirken, weil dieſer Krieg in
Schweden Norwegen höchſt unpopulair iſt. Deshalb ſind dies
vorläufig nur Scheinrüſtungen.

Orla Lehmann, welcher jüngſt bei der Statthalterſchaft
um ſeine Auslieferung nachſuchte, indem ſeine Frau in Kopen-
hagen ſchwer erkrankt ſein ſoll, hat jetzt auf Verlangen des Ge-
neral- Lieutenant von Prittwitz ſeine Freiheit erhalten und
iſt über Alſen nach Kopenhagen gereiſt. Derſelbe wurde ſowohl
in Schleswig als in Rendsburg üübrigens, wie es Deutſchen
geziemt, human behandelt.

Wir erfahren ſo eben, daß an Stelle des leider der jungen
ſchleswig-ho l ſteiniſchen Armee zu früh verſtorbenen Oberſt St.
Paul der eben ſo kriegstüchtige und brave Oberſt v. Zaſtrow'
zum Kommandeur der beiden Jnfanterie-Brigaden und der Ma-
jor v. Gersdorf (beide früher in preußiſchen Dienſten) zum
Kommandeur der Avantgarde ernannt worden. (D. R.)

Denkſchrift
zu dem von den königl. Regierungen von Preußen,

Sachſen und Hannover vorgelegten Entwurf der
Verfaſſung des deutſchen Reichs.

Jn der an die übrigen deutſchen Regierungen gerichteten Cirtularde
peſche der drei verbündeten königlichen Kabinette von Preußen Sachſen
und Hannover war Bezug auf eine Denkſchrift genommen, in welcher
dieſe Kabinette den von ihnen vorgelegten Entwurf einer deutſchen Reichs-
verfaſſung zu erläutern und die Grundſätze deſſelben zu motiviren verſpra-
chen. Dieſe Denkſchrift iſt am 11. Juni erſchienen und wir verſuchen
das Wichtigſte daraus mitzutheilen, mit dem Vorbehalt, auf Einzelnes bei
paſſender Gelegenheit zurückzukommen. Das Ganze zerfällt in 7 Ab-
ſchnitte, welche die Ueberſchriften: Das Reich, die Reichsgewalr,
das Reichsoberhaupr, der Reichstag, das Reichsgericht, die
Grundrechte und die Gewähr der Verfaſſung tragen.

Jn der Einleitung wird erklärt, die Denkſchrift beabſichtige keines-
wegs eine „„äußere Rechtfertigung des Verfaſſungsenrwurfs. „Beruhigt
in dem Bewußtſein“ ſo ſprechen ſich die drei Regierungen aus „daß
ſie die Forderungen der rechrlichen Freiheit und der geſetzlichen
Ordnung auf gleicher Wage wogen und die ungeſchmälerten Reſultate ih
rer gewiſſenhaften Prüfung in den Verfaſſungsentwurf niederlegten, haben
ſie denſelben den Regierungen wie der Nation zu völlig freier Wür-
digung übergeben, in der Hoffnung, daß Einſficht, Serechtigkeit
und Patriotismus das öffentliche Urtheil leiten werde. Hierin auch
liegt ihre Zuverſicht, daß eine raſche, einmüthige Zuſtimmung es mög-
lich machen werde, die ſchweren Leiden der Gegenwart zu heben
und unverzüglich dazu vorzuſchreiten, auf geſicherten Grundlagen das
Gebäude aufzurichten, in welchem die deutſchen Fürſten und Stämme, die
Einzelnen und die Geſammtheit, in Ehre und Sicherheit wohnen und
für die Wiedergewinnung und Mehrung deutſcher Macht und
Größe unter Gottes Segen und Beiſtand erfolgreich wirken können.“ Die
Oenkſchrift iſt nach dem Ausſpruche ihrer Verfaſſer kein Kommentar, ſon

dern authentiſche Jntrepretation des Entwurfs der Reichsverfaſſung und
als ſolche nicht blos von dem Entwurfe ſelbſt untrennbar ſondern in
ſtaatsrechtlicher Beziehung von hoher Wichtigkeit. Der erſte Abſchnitt iſt
überſchrieben:

Das Reich.
Die Nationalverſammlung, welche ſich die Befugniß beigelegt hat,

eine Verfaſſung für das deutſche Reich endgültig zu beſchließen hatte
„„den Umfang dieſes Reiches nach dem Umfange des bisherigen deutſchen
Bundes beſtimmt.““ Die verbündeten Regierungen find dagegen von der
unwandelbaren Ueberzeugung geleitet worden, daß der Neubau der
deutſchen Verfaſſung nur durch freiwillige UNebereinkunft der
Regierungen unter ſich und hiernächſt ebenſo freiwillige Zu
ſtimmung der Nationalvertretung rechtlich zu Stande kom
men könne.“ Daher, wenn auch gewünſcht wird, daß das ganze Bun
desgebier in den neuen Bundesſtaat eintrete, iſt doch aus dem Verfaſ
ſungsentwurfe jede Beſtimmung entfernt, wodurch die einzelnen Fürſten
gezwungen würden, dem Bundesſtaate beizutreten. „Wean nun ſchon
hieraus von ſelbſt einleuchtet, daß der neue Bundesſtaat zu denjenigen
Gliedern des bisherigen deutſchen Bundes welche ſich ihm noch nicht an
ſchließen möchten, zunächſt in dem Verbande der Rechte und Pflichten
verbleibt, die aus der Bundesakte vom 8. Juni 1815 erwachſen, ſo hat
doch der Beziehungen zu Oeſterreich noch beſonderer Erwähnung geſchehen
müſſen. Die zu dem deutſchen Bunde gehörigen Theile Oeſterreichs ſind
durch die dem Kaiſerſtaate verliehene Verfaſſung vom 4. März d. J. in
ein ſtaatliches Verhältniß zu der öſterreichiſchen Geſammtmonarchie getre
ren welches eine erneure Erwagung ihrer Stellung zu den
übrigen Gliedern des deutſchen Bundes nothwendig erſchei-
nen läßt.“ Deswegen der Zuſatz über Oeſterreich im erſten Paragra
phen über das Reichsgebiet. Die Verhältniſſe des Herzogthums Schles
wig bleiben dem Schluſſe der hierüber eröffneten Verhandlungen und
die Stellung Limburgs „weiterer Vereinbarung mit der niederländiſchen
Regierung vorbehalten.

Die Reichsgewalt.
„„Die Befugniſſe der Reichsgewalt werden nach den Zielen des Bun

desſtaates beſtimmt und abgegrenzt.“ Die Ziele des Bundesſtaates „liegen
ſowohl im Gegenſatz zu dem Einheitsſtaare, als zu den bloßen Staaten
bunde, innerhalb und außerhalb ſeiner Grenzen hier maßgebend für ſein
Verhältniß zum Auslande, und dort für ſein eigenes Leben und ſeine in
nere Geſtaltung.“ Die verbündeten Regierungen wollen für den Bun
desſtaat dem Auslande gegenüber: Einheit und Macht, ein eini-
ges, ungetheiltes mächtiges Deutſchland, eintretend an
die Stelle Preußens, Sachſens, Hannovers und aller übri-
gen deutſchen Einzelſtaaten und deren beſondern Jnrer-
eſſen.“ Sie verlangen, daß die Einzelſtaaten auf das Recht, das ihnen
der Bund von 1815 als einem völkerrechtlichen Vereine unabhängiger
Staaten zugewieſen hatte, auf das Recht der diplomatiſchen Vertretung
im Auslande verzichten und mit dem Rechte der Bündniſſe und Verträge
der Reichsgewalt übertragen. „„Soll der oberſte Grundſatz: daß Deutſch-

land dem Auslande gegenüber nur als einiger und ungetheilter Körper
auftrete, je zu wirklichem Leben gedeihen, ſo wird das Ausland
auch nur den Gefammtſtaat kennen, nur mit dieſem verhandeln
nur mir dieſem Bundniſſe und internationale Verträge abſchließen
können.“ Die Dpfer der Einzelſtaaten ſind in dieſer Beziehung
groß, aber unvermeidlich, wenn „der Nation die Welt ſtellung
geſichert“ werden ſoll, die ſie in ihrer bisherigen Zerriſſen-
heit ſchmerzlich entbehrt hat und von dem Neubau ihrer Ver-
faſſung zu erwarten entſchieden berechtigt iſt.“ Um die Schwie-
rigkeit der Reorganiſanon der einheitlichen Reichsdiplomatie zu mildern,
und um den diplomatiſchen Verkehr durch die Neugeſtaltung nicht plötzlich zu
unterbrechen, wird eine Uebergangspertiode fur nothwendig erachtet und
ſonſtige in der Natur der Dynaſtieen liegende Ausnahmen fur zuläſſig erklärt.

Die verbunderen Regierungen wollen und erkennen für den Bundes
ſtaar dem Jnlande gegenüber: „ausſchließliche oder ergänzende Leiſtung
deſſen war der einzelne Staar entweder gar nicht oder nicht in erforder-
lichem Maße zu leiſten im Stande iſt durchgreifende endgiltige Verfügung
in Fallen, wo die Jnrereſſen der Einzelſtaaten ſich beruhren, inſofern dieſe
Staaten ſelbſt die Differenzen unter ſich nicht zum Abſchluß bringen und
das Gemeinwohl die Regierung des geſtörten oder die Herbeiführung eines
gebeſſerten Zuſtandes forderr; Vorzeichnung von Linien, auf denen ſich die
Regierungen der Einzelſtaaten zur Förderung gemeinſamen Nutzens in Bil-
dung oder Entwickelung gemeinſamer Inſtitutionen begegnen und einigen
können „„der ganze übrige Theil der Regierungs und Machtbefugniſſe,“
der in dieſer Vorweguahme für die Reichsgewalt nicht enthalten iſt, muß

der Selbſtſtändigkeit der Einzelſtaaten belaſſen werden.“ Die „Verfaſ-
ſung des deutſchen Bundesſtaates ſoll einer ſolchen Centraliſation begegnen
durch Fernhaltung der Reichsgewalt von der eigentlichen Adminiſtration

und durch Begrenzung des der Reichsgewalt zugetheilten Oberaufſichts



c. a

rechts.“

10

Nach dieſen Grundſätzen werden die einzelnen Beſtimmungen
der königlichen Vorlage interpretirt theils die Beſtimmungen der Frank-
furter Verfaſſung beurtheilt, verworfen oder auch in der würdigſten Weiſe
anerkannt.

Das Reichs-Oberhaupt.
Bei Bildung der Reichs- Regierung kamen zunächſt die beiden großen

prinzipiellen Gegenſätze der abſolut einheitlichen und der abſolut gemein-
ſchaftlichen höchſten Staatsleitung, die Form des erblichen Kaiſerthums
und des Direktoriums, in Betracht. Für die erſtere Form hatte ſich die
Verfaſſungs- Aufſtellung der National- Verſammlung S. 68 ausgeſprochen
für die letztere mehr als eine deutſche Regierung ſich mit entſchiedenem
Nachdruck erhoben. Vortheile der einen und der anderen Form fanden
ſich einander gegenüber geſtellt; für beide wurde das Bedürfniß der Ge
genwart und das Recht der Wirklichkeit gleichmäßig angerufen.

Jn dem von den verbündeten Regierungen auf Vorlage der Koniglich
preußiſchen Regierung gegenwärtig dargebotenen Verfaſſungs- Entwurf iſt
weder ausſchließlich die eine, noch die andere dieſer Formen angenommen
worden es iſt darin vielmehr eine neue ſelbſtſtändige Regierungsform er-
mittelt, bei deren Aufſtellung das Beſtreben obgewaltet har, das Gute und
Gedeihliche, was in jeder der beiden vorgenannten Formen liegt, mit ver-
dienter Anerkennung zu benutzen und mit einander zu vereinigen, und da-
durch den gleichberechtigten Anforderungen, ſowohl der Geſammtheit des
deutſchen Volkes, als der einzelnen deutſchen Staaten und Regierungen,
gerecht zu werden.

Die Functionen der Reichs Regierung ſind in Legislation und
Exekutive geſchieden jene, die Legislation, iſt einem Fürſten-Kolle-
gium, dieſe, die Exekutive, dem Reichs- Vorſtande zugewieſen. Weder der
Reichs Vorſtand, noch das Fürſten Kollegium ſtellen für ſich allein die
Reichs- Regierung dar; dieſe exiſtirt erſt in der Verbindung beider.

Jn dem Reichs- Vorſtande ſind zwei Eigenſchaften mit einander ver-
bunden, die des Trägers der Exekutiv- Gewalt und die eines gleichzeitigen
Mitgliedes des Fürſten-Kollegiums. Jn letzterer Eigenſchaft iſt der Reichs-
Vorſtand nur primus inter pares, ſo zwar, daß er, um ſeiner Mitglied-
ſchaft im Fürſten-Kollegium willen, an die Mehrheits- Beſchlüſſe eben die
ſes Kollegiums auch als Träger der Exekutive ſpäter gebunden iſt, den
gleich zu berührenden Fall des S. 194 allein ausgenommen. Dabei wer-
den als legislative, dem Fürſten-Kollegium zugewieſene Functionen alle
diejenigen Befugniſſe betrachtet, welche zu ihrer Wirkſamkeit eines Reichs
tags- Beſchluſſes bedürfen. Jnsbeſondere alſo auch alle mit auswärtigen
Staaten zu ſchließende Verträge, welche dem Reichstage zur Genehmigung
vorgelegt werden müſſen, wobei jedoch bei dringenden Umſtänden die Ein-
holung vorgängiger Zuſtimmung allerdings unmöglich werden kann. Eben
ſo werden die Vollzugs-Verordnungen, inſofern ſie materielle Bedeutung
haben, und nicht, wie etwa Publications-Patente, bloße Formen erledigen,
mit dem Furſten-Kollegium berathen, unbeſchadet der endgültigen Be-
ſchlußfaſſung, die dem Reichs- Vorſtande vorbehalten bleibt.

Der eben erwähnte H. 134 ſtatuirt allerdings eine Getheiltheit zwi
ſchen Reichs- Vorſtand und Fürſten Kollegium auch im Punkte der Legisla-
tion. Er macht die Gültigkeit eines Reichsſchluſſes, die ſonſt überall nur
an die gemeinſchaftliche Ausübung des Zuſtimmungsrechtes geknüpft iſt
(S. 99), bei Abänderungen in der Reichs- Verfaſſung von der ſelbſtſtändi-
gen Zuſtimmung ſowohl des Reichs-Vorſtandes als des Fürſten-Kollegiums
abhängig. Die Einwirkung, die ein ſolcher die Verfaſſung abändernder
Reichsſchluß auf die beſondere Stellung ſowohl des Reichsvorſtandes, als
des Fürſten-Kollegiums auszuüben geeignet iſt, hat hier eine abgeſonderte
Sicherſtellung ſowohl für den Reichsvorſtand, als für das FürſtenKolle
gium ausnahmsweiſe nicht entbehren laſſen.

Die in den 88. 99 und 194 vollzogene Abänderung der 8. 101 und
196 der frankfurter Aufſtellung war für die verbündeten Regierungen Sa-
che der entſchiedenſten Nothwendigkeit. Die freie Uebereinſtimmung des
Reichstages mit der ReichsRegierung, aber auch der Reichs- Regierung
mit dem Reichstage, bleibt Grundbedingung des ganzen künftigen deutſchen
Staatsbaues. Jede Verletzung dieſer Bedingung raubt alle Garantieen
eines geſunden Zuſtandes.

Bei allen übrigen dem Reichsvorſtande als ſolchem ausſchließlich über-
tragenen Attributionen, der Kriegserklärung und dem Friedensſchluſſe, der
Leitung des völkerrechtlichen Verkehrs, der Ernennung des Reichs Miniſte
riums u. ſ. w. bleibt die Ausübung der entſprechenden Rechte des Reichs
Vorſtandes dennoch in einem fortwahrenden inneren Zuſammenhange mit
der Thätigkeit des FürſtenKollegiums. Bei näherer Erwägung aller exe
kutiven Functionen, ſo wie ſie in den betreffenden 69, 71, 72 und 81
des dargebotenen Entwurfs verzeichnet ſind, zeigt ſich ſofort, daß ſich die
Gemeinſchaftlichkeit des Verkehrs und die Gegenſeitigkeit der Beziehungen
zwiſchen dem Reichs- Vorſtande und dem Fürſten-Kollegium überall gel-
tend wacht, wo vereinte Thätigkeit und gemeinſchaftliches Erwägen irgend
einen größeren Nutzen in geſicherte Ausſicht ſtellt. Die Exekutive des
Reichs-Vorſtandes, als eine wirklich ausſchließliche Thätigkeit deſſelben,
vleibt, außer den Fällen der reinen Ausführung von gemeinſchaſt' ich be
ſchloſſenen Maßregeln, nur da beſtehen, wo die Schnelligkeit und Sreiget

des Entſchluſſes und die Energie der Handlung unerläßlich iſt: bei der
Kriegsführung und in den anderen verwandten Ausnahmsfällen, die von
dem Augenblick ihre Entſcheidung fordern.

Die das Fürſten-Kollegium betreffenden Theile des III. Abſchnitts ha-
ben im Uebrigen zur Zeit auf der Grundlage beruhen müſſen, daß Oeſter
reich gehindert iſt, mit einem Theile ſeines Central-Staats, mit ſeinen
deutſchöſterreichiſchen Bundeslanden in den Bundesſtaat einzutreten, der
nach der Ueberzeugung der verbündeten Regierungen dem übrigen Deutſch
land nicht länger vorenthalten werden darf, in einen Bundesſtaat mit deut
ſchem Parlament, das in Volkshaus und Staatenhaus gegliedert iſt.
Sollte dieſe Behinderung vor dem Zuſammentritt des nächſten Reichstags
indeß thatſächlich gehoben ſein, und die Gewißheit vorliegen, daß das deut
ſche Reich, auf deſſen glorreichen Namen der Bundesſtaat nicht hat ver
zichten wollen, auch ſeiner räumlichen Größe nach in einer und derſelben
lebenskräftigen Vereinigung aller Bruderſtämme jetzt wiederherzuſtellen iſt,
ſo werden alsdann auf dem Wege gegenſeitiger Verſtändigung diejenigen
Modificationen eintreten, die der erſte Paragraph des Entwurfs, bezüglich
des Verhältniſſes Oeſterreichs zu dem deutſchen Reich, in umfaſſender
Weiſe vorbehält.

Der Reichstag.
Die Vertretung der Nation in einem Volkshauſe neben dem Stagten-

hauſe iſt zum unabweislichen Bedürfniſſe geworden.
Die auf den frankfurter Beſchlüſſen beruhende Zuſammenſetzung des

Reichstags aus zwei Häuſern iſt daher geblieben bei der Feſtſtellung der
Befugniſſe beider Häuſer iſt jedoch der Grundſatz der gleichen Berechtigung
befolgt worden da auch das Staatenhaus indem es zum Theil wenig
ſtens aus der Volksvertretung der Einzelſtaaten hervorgeht die weſentlichen
Elemente der Vertretung der Nation enthält, und ſogar einzelne allgemeine
Jntereſſen des Volks, z. B. die wichtigen Jntereſſen des Staatshaushalts
und der Volkswirthſchaft, ihre, wenn auch nicht ausſchließliche, doch vor
zügliche Vertretung nur im Staatenhauſe finden. Aus dieſer Erwägung
iſt beſonders die Beſtimmung des S. 101, Nr. 6. hervorgegangen.

Unter der im S. 1. dieſes Verfafſſungs- Entwurfs, bezüglich der Ver-
hältniſſe der deutſch öſterreichiſchen Bundesländer und deren Stellung zum
deutſchen Bundesſtaate niedergelegten Verwahrung iſt bei Beſtimmung des
Theilnahme Verhältniſſes der Einzelſtaaten an der Beſchickung des Staa-
tenhauſes, im S. 85. zunächſt der Fall der Nichttheilnahme Oeſterreichs ins
Auge gefaßt jedoch iſt im anderen Falle die Rückkehr zu dem Stimmen-
Verhältniſſe und der Geſammtzahl von 192 Mitgliedern für das Staa
tenhaus wie dies in S. 87. der Fr. A. vorangeſtellt wurde, durchaus
freigehalten.

Daß dem Kurfürſtenthum und dem Großherzogthume Heſſen eine gleiche
Zahl von Stimmen zugetheilt iſt, wird in der beiderſeitigen Stellung und
Bedeutung dieſer Staaten begründet gefunden werden. Die Stimmen-
zahl für Holſtein iſt hier nur mit Einſchluß von Lauenburg und eventuell
von Schleswig auf die Zahl ſechs geſtellt es bleibt mithin für den Fall
des Nichteintritts Schleswigs in den Bundesſtaat eine neue Regelung der
Stimmenzahl für Holſtein und Lauenburg nothwendig, ſo, daß alsdann
Holſtein drei und Lauenburg eine Stimme, beide zuſammen alſo vier
Stimmen wie Mecklenburg Schwerin erhalten werden.

Jm S8S. 86. hart der Wahl durch Provinzialſtände, wie ſie der S. 88.
der frankfurter Beſchlüſſe will, eine Nothwendigkeit nicht zugeſtanden wer
den können, da die als Provinzialſtände in mehreren deutſchen Ländern
beſtehenden Jnſtitute zur Vornahme dieſer Wahlen wohl weniger als die
allgemeinen Stände- Verſammlungen geeignet ſind. Damit hat aber die
Möglichkeit einer ſolchen Wahlart für diejenigen Staaten, in denen ſie
zweckmäßig erſcheinen ſollte, keinesweges ausgeſchloſſen werden ſollen. Der
letzte Satz jenes frankfurter Paragraphen, wonach bei Vornahme der Wah-
len durch zwei Kammern der Wahlakt in gemeinſamer Sitzung nach ab
ſoluter Stimmenmehrheit vorgenommen werden ſoll, hat ebenfalls eine in
die Verfaſſung der einzelnen Staaten minder einſchneidende und die Be
deutung des Zwei Kammerſyſtems weniger verletzende Faſſung erhalten.

Hinſichtlich des Wahlgeſetzes ſagt die Denkſchrift, daß „unter Feſt-
haltung des Satzes der allgemeinen Wahlberechtigung ohne Cenſus
zugleich Schranken geſucht werden, innerhalb deren allein der Aufbau und
die Erhaltung einer dem Geiſte und den Jntereſſen des Volks entſprechen
den ſtaatlichen Ordnung möglich iſt. Die Gefahren und die Täu
ſchungen, welche in dem alleinigen Vorwalten des arithmetiſchen Kalkuls
in politiſchen Dingen liegen ſind hier nicht weiter zu erörtern. Ob von
oben oder von unten her die geſunden Lebenselemente des
Staats vernichtet werden, iſt gleichgültig.“ Dieſen Gefahren
und Täuſchungen wollte das Wahlgeſetz entgegentreten. Das frankfurter
Wahlgeſetz wird ein deſtruktives und abſolutſchädliches genannt. Den Ab
ſchnitt ſchließen einige Betrachtungen über die legislative Thätigkeit des
Reichstags, über die rechtliche Stellung der Reichstagsmitglieder, über Ge
ſchäftsordnung und Disciplin.

Das Reichsgericht.
Die Errichtung eines Reichsgerichts für alle deutſchen Staaten wird

als unabweisbare Nothwendigkeit hingeſtellt, „damit wieder das Recht,
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als Baſis des deutſchen Staatslebens durch ein höchſtes Organ der Recht
ſprechung für die deutſchen Länder untereinander zur Anerkennung gebracht
werde.““ Beide Entwürfe weichen nur in unerheblichen Dingen von ein-
ander ab.

Die Grundrechte.
Am ausführlichſten werden die Grundrechte der frankfurter Ver

faſſung beurtyeilt, obſchon die Denkſchrift erklärt, ſich nur auf das
Nothwendigſte beſchränkt zu haben. Bezüglich der formellen Bedeu-
tung der Grundrechte ſind in dem Entwurfe der National Verſamm-
lung eine Reihe ſehr allgemein gehaltener Regeln enthalten, welche
dem Rechte auch bisher ſchon größtentheils zum Grunde gelegen haben,
welche aber, wenn auch als Prinzipien von großer Bedeutung den-
noch zu ihrer unmittelbaren Anwendung noch weiterer Beſtimmung be
dürfen. Eine zweite Klaſſe derſelben giebt ſehr ſpezielle förmliche
Rechtsvorſchriften (z. B. in S. 138, 140, 141); eine dritte endlich
ſchreibt gewiſſe Staats- Einrichtungen als nothwendig vor welche, um
in Wirkſamkeit zu treten, ſehr erhebliche Vorbereitungen vorausſetzen.

Dieſen Vorſchriften von ſehr verſchiedener Geltung wurde ihre
Stellung im Syſteme, durch den Satz des frankfurter Entwurfs an
gewieſen

„Sie ſollen den Verfaſſungen der Einzelſtaaten zur Norm die-
nen, und keine Verfaſſung oder Geſetzgebung eines deutſchen Ein
zelſtaats ſoll dieſelben je aufheben oder beſchränken können.“

Der erſte Theil dieſes Satzes hat ſeine Richtigkeit, dagegen kann
der andere nur Anwendung finden auf die zweite der obigen Klaſſen.
Bei der dritten hat derſelbe gar keine Bedeutung, da es ſich hier nicht
um etwas Aufzuhebendes oder zu Beſchränkendes, ſondern um etwas
poſitiv zu Schaffendes handelt. Noch irriger aber ſtellt der Satz ſich
dar in Bezug auf die erſte Klaſſe. Hier bedarf es gerade, um die Re-

el anwendbar zu machen, der näheren geſetzlichen Beſtimmung und
eſchränkung. Es iſt die Natur einer jeden Regel, daß ſie ihre Aus

nahme nothwendig in ſich faßt. Sie iſt das Prinzip des Geſetzes, nicht
aber das Geſetz ſelbſt; vielmehr beſteht dieſes ganz vorzüglich in der
Feſtſtellung der Gränzen und Ausnahmen, welche ein ſolches Prinzip
erleiden muß, um praktiſch zu werden.

Jndem alſo der Satz ſolchergeſtalt einen mangelhaften Ausdruck
mit einem inneren Widerſpruche vereinigte, verfiel er in den ferneren
Fehler, daß er es gänzlich zweifelhaft ließ, welcher GeſetzgebungsGe
walt die weitere Entwickelung dieſer Prinzipien zugetheilt ſein ſolle,
derjenigen des Reichs oder derjenigen der Einzelſtaaten, ein Zweifel,
welcher noch durch die Faſſung der H9. 62 und 63 des frankfurter Ver
faſſungs Entwurfs vermehrt wurde. Das Einführungsgeſetz, mit wel-
chem ein Theil der Grundrechte am 27. Dezember 1848 publizirt war,
machte den Verſuch dieſen Mangel zu heben indem es ausdrücklich
die Wirkſamkeit mancher Beſtimmungen von der Landesgeſetzzebung ab
hängig machte. Dieſes Geſetz war aber von manchen Staaten nicht
anerkannt, macht auch keinen Theil der Verfaſſung aus, und über die
g. 159, 160, 173, 184 bis 189 fehlten ähnliche Beſtimmungen ganz.
Es hat demzufolge dieſer Mangel des Grundprinzips nothwendig geho-
ben und dem Saßtz folgende Faſſung gegeben werden müſſen:

„Sie dienen den Verfaſſungen der Einzelſtaaten zur Norm und
werden ihre Anwendung auf deren beſondere Verhältniſſe in den
Geſetzgebungen dieſer Staaten finden.“

Dadurch iſt ausdrücklich erklärt, daß die in den Grundrechten ent-
haltenen Prinzipien nur als Norm der Landesgeſetzgebung zu betrach-
ten ſind, und daß ihre Geltung erſt durch einen Akt derſelben ins Le-
ben zu rufen iſt, inſofern der Gegenſtand nicht, wie in den L8. 133,
137, 143, 183 ausdrücklich der Reichsgeſetzgebung vorbehalten iſt. Es
wird demnächſt die Aufgabe der Reichsgewalt (S. 51) und des Reichs
gerichts ſein für die Aufrechthaltung der Uebereinſtimmung zwiſchen
der Landesgeſetzgebung und auch dieſem Theile der Verfaſſung zu ſorgen.

Hieran ſchließt ſich die Betrachtung der einzelnen Artikel der Grund-
rechte und den Schluß bildet ein Corollarium über die Gewähr der
Verfaſſung.

G än. h eBekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Auf den Grund des Art. 67 der Verfaſſungs-Urkunde und
des F. 8 des Wahlgeſtzes vom 30. v. Mts. ſind ſämmtliche
Ortsbehörden im Saalkreiſe unterm heutigen Tage von mir
beauftragt worden die Urwahlerliſten anzufertigen, ſolche bis
zum 18. d. M. zu beendigen und demnächſt bekannt zu machen

wo und um welche Stunden ſolche vom 19. 21. d. M.
zu Jedermanns Einſicht täglich ausliegen werden.

Jeder, der ſich in dieſer Liſte mit Unrecht übergangen
glaubt, oder der nicht mit den richtigen Grund-, Klaſſen und
GewerbeſteuerSaätzen in dieſelbe eingetragen zu ſein meint, hat
dies bis ſpäteſtens zum 21. d. Mts. der Ortsbehörde anzuzei
gen, welche, wenn ſie die Reclamation fur begründet halt, die
nöthige Aenderung in der Liſte ſofort vorzunehmen angewieſen iſt.

Halt die Ortsbehoörde die gemachte Ausſtellung nicht für
begründet, der Reclamant bleibt aber bei ſeinen Ausſtellungen
ſtehen, ſo haben die Schulzen meine Entſcheidung einzuholen,
wogegen die Magiſtrate ſelbſtſtändig über die gemachten Ein-
wendungen zu entſcheiden befugt ſind. Gegen derartige Ent
ſcheidungen der Magiſtrate iſt der Recurs an mich bis zum
24. d. Mts. zuläſſig.

Noch bemerke ich hier für die Einſaſſen des Saalkreiſes
Folgendes:

Nach 10 des Wahlgeſetzes kommen bei Vertheilung
der Urwähler zu einer der drei Klaſſen alle directen Steuern
(Grundſteuer, Klaſſenſteuer, Gewerbeſteuer), welche ein Ur
wähler zu entrichten hat, in Betracht und hat daher jeder Ur-
wahler das Recht, zu verlangen, daß in der Urwahlerliſte außer
den Steuern, die er im Orte entrichtet, auch die Grund und
Gewerbeſteuer- Betrage mit auſgeführt werden welche er in
andern inländiſchen Gemeinden an den preußiſchen Staat be
zahlt. Die Ortsbehörden haben indeſſen von derartigen Steuer-
zahlungen der Regel nach keine Kenntniß, und ſchreibt deshalb
der 15 des Geſetzes vom 30. Mai d. J. vor, daß in der
Urwahlerliſte bei jedem einzelnen Namen nur Her Steuerbetrag
von ihnen anzugeben iſt, den der Urwähler im Orte entrichtet.

Wer deshalb will, daß die Grund und Gewerbeſteuer,
welche er an anderen Orten zahlt, ihm zu Gute gerechnet wer-
de, hat deren Betrag durch ein Atteſt der Behörde des Orts,
wohin er dieſe Steuer zahlt, ſpäteſtens bis

zum 21. d. M.
ſeiner Ortsbehorde nachzuweiſen widrigenfalls auf die auswär
tigen Steuern keine Rückſicht genommen werden kann.

2) Pächtern und Adminiſtratoren fremder Guter iſt die
Grundſteuer, welche ſie für ihren Prinzipal an den Ortserheber
berichtigen, nicht zuzuſchreiben, da ſie nicht die eigentlichen
Steuerzahler ſind, vielmehr der Staat dieſe Steuer vom Eigen-
thuümer zu fordern hat, der ſie ſich deshalb auch, er wohne
wo er wolle anrechnen laſſen kann.

3) Perſonen, welche zur Zeit noch ſteuerfrei ſind, haben
nach J. 13 des Geſetzes vom 30. v. M. das Recht, zu verlan-
gen, daß ſie mit einer ſo hohen Steuer in die Urwahlerliſte
aufgenommen werden, als ſie bezahlen wurden, wenn die Be
freiung bereits aufgehoben wäre. Sie ſind indeſſen, wenn ſie
dies beanſpruchen nach J. 5 des Reglements vom 31. v. Mts.
verpflichtet, der Ortsbehörde, welche die Urwaählerliſte aufnimmt,
bis zum 21. d. M. die Grundlagen der für ſie aufzuſtellenden
Steuerberechnung an die Hand zu geben.

Steuerfreie Wähler, welche es unterlaſſen, eine ſolche An
gabe rechtzeitig zu machen, werden als unbeſteuert aufgeführt
und danach der dritten Abtheilung zugezahlt.

Je ſchwieriger und mühſamer übrigens die Aufnahme der
Urwahlerliſten fur die Ortsbehorden iſt, deſto mehr halte ich
mich verſichert, daß kein Einſaſſe des Saalkreiſes ſolche den
Ortsbehoörden durch unnoöthige Weiterungen erſchweren werde,
vielmehr vertraue ich darauf, daß Jeder, ſo viel an ihm iſt,
die Ortsbehörden dabei nach Kraften unterſtutze und den in
Beziehung auf die Aufnahme erlaſſenen Verfügungen bereitwil
lig und pünktlich entſprechen wird.

Halle, d. 11. Juni 1849.
Der Landrath des Saal-Kreiſes.

von Baſſewitz.
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An die Abonnenten der Halleſchen demokratiſchen Zeitung.
Der Yte Redacteur unſeres Blattes hat ſich wegen gerichtlicher Verfolgungen

auf die Flucht begeben müſſen wir ſind nun außer Stande, ſo viel intereſſan-
ter Stoff ſich auch inzwiſchen geſammelt hat, auch nur den »Wächter an der
Saale fortzuſetzen, da in der That bewundernswerthe Maßregeln zur Unter-
drückung unſeres Organs eingeſchlagen ſind, denen nicht widerſtanden werden kann
und die uns zur Siſtirung nöthigen. Dieſe Anzeige unſern Abonnenten mit der
Nachricht, daß die zugeſicherte Entſchädigung für den Ausfall der Zeitung,
da das Tableau viel Arbeit verurſacht, erſt im Laufe der nächſten Monate erfolgen
wird, wovon wir ſ. Z. aviſiren werden.

Halle, d. 12. Juni 1849.
Die Liſten Ater Klaſſe 99ſter Lotterie ſind an

gekommen und koönnen bei mir eingeſehen, ſowie
die Gewinne in Empfang
ſind ganze, halbe und
Klaſſe 100ſter Lotterie für Hieſige und Auswär-
tige zu haben beim

Königl. Lotterie-Einnehmer Lehmann
in Halle aS.

Die Expedition
der Halleſchen demokratiſchen Zeitung.

enommen werden; auch
iertel-Looſe zur ſten

J.Feinſten r wen empfiehltScharre am Markt.
Wirthſchaftsverk auf.

Die Unterzeichnete will ihr in Kem
berg, an der Wittenberger Straße gele-
genes Wohnhaus mit Scheune, Pferde-,
Kuh- und Schaafſtaällen, nebſt einem
Morgen großen Gemüſegarten,

Donnerstag den 12. Juli d. J.
meiſtbietend verkaufen.

Auf Verlangen können hiezu noch 36
Morgen Acker und Wixrſe käuflich überlaſ
ſen werden, andernfalls dieſe ſpäter zur
Veraäußerung kommen ſollen.

Ein Drittel der Kaufſumme iſt baar
anzuzahlen.

Käufer wollen ſich melden bei

der Wittwe S. Frenzius.
enJ S

Am 23. Juni 1849 früh 10 Uhr ſol-
len in der herzogl. Reitbahn zu Deſſau
neun Deckhengſte gegen gleich baare Be
zahlung in Preuß. Courant verſteigert
werden.

Sämmtliche Pferde müſſen am Tage
der Auction abgenommen werden. Die
nähern Bedingungen werden vor der
Auction ſelbſt bekannt gemacht und kon-
nen die Pferde den Tag zuvor in Augen-
ſchein genommen werden.

Das herzogl. Obermarſtall-Amt.
Freiherr von Storchwitz.

Acker- Verkauf.
Es ſollen auf den Sonntag, als den

17. Juni Nachmittags 3 Uhr auf dem
Stadtkeller zu Gerbſtädt 248 Morgen
Acker einzeln oder im Ganzen, unter den
im Termine bekannt zu machenden Be-
dingungen, öffentlich meiſtbietend verkauft
werden, wozu Kaufluſtige eingeladen werden.

Gerbſtädt, den 10. Juni 1849.

Eine geſunde Amme weiſt nach der
Bote Schneider in Teutſchenthal.

Bis zum 29. d. M. vermittele ich die
Aufnahme neuer Mitglieder zur Berli-
ner allgem. Wittwen Penſions u. Unter-
ſtützungskaſſe und nehme die Beiträge aäl
terer Jntereſſenten zur weitern Befoörde
rung an.

Halle, den 12. Juni 1849.
Philipp, Haupt Rendant,

als Kommiſſarius genannter Anſtalt.

WWaldſchlößchen bei Heldrungen.
Zug-Scheiben-Schießen aus freier

Hand Sonntag den 17. d. Mts. wozu
Buüchſenſchutzen freundlichſt einladet

Hoörning.
nene

Fliegen Papier bei

Friedr. Wilh. Dalchow.
re

Gebauerſche Buchdruckerei,

Eine Mamſell von geſetzten Jahren, wel“
che der Hausfrau beizuſtehen und die Auf-
ſicht der Kinder zu übernehmen hat, fin-
det ſofort oder zu Johannis einen Dienſt
vor dem Leipziger Thore Nr. 12.

FamilienNachrichten.
Todes- Anzeige.

Am S. Juni Nachmittags um fünf Uhr
verſchied nach kurzem aber ſchwerem Kam-
pfe an der Cholera unſer guter Sohn
Karl Hohn dorf, Huſar im Königlichen
Preußiſchen zwolften Huſaren-Regimente,
im Lazareth zu Altenburg.

Wie tief unſer Schmerz über den Da-
hingeſchiedenen iſt, werden Alle, die ihm
im Leben kannten, zu würdigen wiſſen.
Er war ein guter Sohn und liebevoller
Bruder, ein guter, treuer Kamerad, ge-
liebt und betrauert von Allen, welche mit
ihm in Berührung kamen. Von uns Allen
war es nur dem trauernden Vater ver-
goönnt, ihn zu ſeiner letzten Ruheſtätte zu
begleiten und zu ſehen, wie ehrenvoll er
von Vorgeſetzten und Kameraden zur Gruft
beſtattet wurde. Mit uns trauert ſeine
troſtloſe Braut, welche er im Leben treu
über Alles geliebt hat.

Die trauernden Hinterbliebenen
Karl und Roſine Hohndorff, als

Eltern und ſechs Geſchwiſter.
Margarethe Marr aus Bemms-

hauſen, als Braut.

Todes- Anzeige.
Heute früh 2 Uhr endete nach einem

ſchweren, aber kurzem Leiden unſer theurer
Gatte und Vater von 4 unerzogenen Kin-
dern Chriſtian Auguſt Schramm,
in ſeinem noch nicht vollendeten Z9ſten Le
bensjahre, ſein mühevolles und thatiges
Leben welches wir allen hieſigen und
auswärtigen Freunden und Bekannten

mittheilen, um ſtille Theilnahme bittend.
Die hinterbliebene Wittwe ſammt ihren

Kindern
Johanne Chriſtiane Schramm,

geb. Enge, als Gattin.
Auguſt Schramm
Bertha Schramm
Wilhelm Schramm
Auguſte Schramm
Robert Schramm, als Mündel.

Da ich mein Geſchäft vor wie nach
fortführe, bitte ich ein hieſiges und aus-
wärtiges Publikum um ferneres Wohl-
wollen und Zutrauen. Fur die reellſte
Bedienung wird ſorgen

die Wittwe Schramm.
Halle, den 12. Juni 1849.

als Kinder.
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